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1 Einleitung 

Mit der Veröffentlichung am 17. August 2017 trat die Ausweitung des Gesetzes zur Si-

cherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter  und Väter durch Unter-

haltsvorschüsse oder -ausfallleistungen, kurz Unterhaltsvorschussgesetz, rückwirkend

zum 1. Juli 2017 in Kraft.1 Ursprünglich war die Gesetzesausweitung zum 1. Januar

2017 geplant. Bereits am 23. Januar 2017 vermeldete das Bundesministerium für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend die Einigung des Bundes und der Länder auf we-

sentliche Eckpunkte und betonte dabei den Zweck der Herstellung von Chancengleich-

heit für Alleinerziehende sowie die armutsreduzierende Wirkung.2 Vorausgegangen war

ein zäher Kampf um die Finanzierung potenzieller Mehrausgaben, deren Ausmaß sei-

nerzeit noch nicht abschätzbar war. Die Länder befürchteten enorme Kostensteigerun-

gen sowie  erheblich höheren Verwaltungsaufwand.  Schließlich konnte die Finanzie-

rungsfrage im Zuge der Bund-Länder-Finanzreform geklärt werden3 und die Änderun-

gen des Unterhaltsvorschussgesetzes im Rahmen des Gesetzespaketes zur Neurege-

lung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems verabschiedet werden.4

Die größte Veränderung besteht in der Abschaffung der Höchstbezugsdauer des Unter-

haltsvorschusses von 6 Jahren, bzw. dem Höchstalter von 12 Jahren. Diese Begren-

zung des Anspruchs war im Vorfeld immer wieder kritisiert worden.5 Grundsätzlich be-

steht der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss nunmehr bis zur Vollendung des 18. Le-

bensjahres, wobei für die Altersgruppe ab zwölf Jahren besondere Voraussetzungen

gelten. Dabei hängt die Anspruchsberechtigung wesentlich von einer eventuell beste-

henden Hilfebedürftigkeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, bzw. deren Ver-

meidung ab. 

1 BGBl. Jahrgang 2017, Teil I, Nr. 57 vom 17.08.2017, Art. 23, S. 3153f.
2 BMFSJ, aktuelle Meldung vom 23.01.2017.
3 Haufe Redaktion 2017.
4 BGBl. Jahrgang 2017, Teil I, Nr. 57 vom 17.08.2017, S. 3122ff.
5 Stern Online-Redaktion (o. J.).
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1.1 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, inwieweit das Unterhaltsvorschussgesetz seit

seiner Ausweitung im Jahr 2017 tatsächlich armutsreduzierende Wirkung entfaltet. Da-

hingehend gibt es Schnittmengen mit einer Vielzahl anderer Leistungen, wie Wohn-

geld, Kinderzuschlag, Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes, um nur einige zu

nennen, welche bereits heftig von Wohlfahrtsverbänden kritisiert werden.6 

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf der Gruppe der besonders von Armut bedrohten

Kinder in Familien mit Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-

buch. 

1.2 Aufbau der Arbeit

Zunächst werden der Begriff der Kinderarmut sowie verschiedene Ansätze des Armuts-

begriffes erläutert sowie die statistischen Daten hierzu betrachtet. Anschließend wer-

den die gesetzlichen Grundlagen und ausgewählte Besonderheiten des Unterhaltsvor-

schusses sowie der Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch betrachtet

und hinsichtlich ihrer Wechselwirkungen beleuchtet.  In diesem Zusammenhang wird

kurz auf die in politischer Diskussion stehende Kindergrundsicherung eingegangen.

Im nächsten Teil werden die verschiedenen Fallgestaltungen anhand von fiktiven Bei-

spielen dargestellt um die Wechselwirkungen und deren Folgen deutlicher hervorzuhe-

ben. Anschließend werden die statistischen Auswirkungen der Ausweitung des Unter-

haltsvorschussgesetzes  betrachtet  sowie  die  Wahrnehmung  in  den  Unterhaltsvor-

schussstellen und unter den Betroffenen anhand eigener Erhebungen miteinbezogen,

bevor abschließend geklärt wird, inwieweit der Unterhaltsvorschuss tatsächlich armuts-

reduzierende Wirkung entfaltet.

6 VAMV 2018.
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2 Klärung der Begriffe und gesetzlichen Grundlagen

2.1 Kinderarmut 

2.1.1 Definition 

Der Duden definiert Kinderarmut als Armut bei Kindern.7 Das zeigt, dass der Begriff

Kinderarmut nicht so leicht zu fassen ist oder sich genau definieren lässt. 

Die Europäische Union führte 2004 folgende Definition ein:

„Von Armut spricht man, wenn Personen über ein so geringes Einkommen und so
geringe Mittel verfügen, dass ihnen ein Lebensstandard verwehrt wird, der in der
Gesellschaft, in der sie leben, als annehmbar gilt.“8

In der Wissenschaft werden verschiedene Erklärungsansätze verwendet.

2.1.1.1 Absolute Armut

Der Begriff absolute Armut, bzw. extreme Armut bezeichnet einen Zustand, in dem es

nicht möglich ist, existenzsichernde Grundbedürfnisse zu erfüllen. Kennzeichen dafür

sind  Hunger,  Obdachlosigkeit,  fehlender  Zugang  zu  sauberem Trinkwasser,  ausrei-

chender Kleidung oder medizinischer Versorgung. In der Regel trifft diese Form der Ar-

mut  Menschen in Entwicklungsländern,  aber  auch in  Deutschland und Europa sind

Menschen von extremer Armut betroffen.9

2.1.1.2 Relative Einkommensarmut

Relativ arm sind Menschen, deren finanzielle Mittel so begrenzt sind, dass sie den regi-

onal üblichen Lebensstandard nicht halten können und sie deshalb in ihrer Teilhabe am

kulturellen,  sozialen und wirtschaftlichen Leben deutlich eingeschränkt  sind.10 Diese

Definition ist daher stark abhängig von der Region, die betrachtet wird. In Deutschland

wird häufig 60 % des äquivalenzgewichteten Medianeinkommens als  Armutsgefähr-

dungsschwelle  angenommen.11 Der  Median des Nettoäquivalenzeinkommens betrug

2018  insgesamt  22.713,00  Euro  jährlich12,  60  %  entsprechen  demnach  13.627,80

Euro.

7 Dudenredaktion (o. J.).
8 Rat der Europäischen Union 2004; Seite 10.
9 Europäisches Parlament 2016, Seite 8.
10 Ebenda.
11 Bertelsmann-Stiftung 2017, Seite 3.
12 Statistisches Bundesamt 2020.
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2.1.1.3 Politisch-normativer Ansatz

Nach dem politisch-normativen Ansatz ist arm, wessen finanzielle Mittel unterhalb ei-

nes politisch definierten Existenzminimums liegen,  weshalb  Anspruch auf  staatliche

Unterstützung besteht.  In Deutschland wäre demnach arm, wer einen Anspruch auf

Leistungen nach dem Zweiten, bzw. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch hat.13

2.1.1.4 Mischung verschiedener Ansätze

In der Regel wird Armut unter Anwendung verschiedener methodischer Ansätze abge-

bildet, meist durch die Kombination der relativen Armut und dem politisch-normativen

Ansatz. In Deutschland gilt demnach derjenige als arm, dessen Einkommen unterhalb

von 60 % des Median des Netto-Äquivalenzeinkommens liegt, bzw. der Anspruch auf

Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch hat.14

2.1.2 Kinderarmut in Zahlen

Die Längsschnittbetrachtungen der Bertelsmann-Stiftung, welche die Daten der Längs-

schnittstudie „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ hinsichtlich des Ausmaßes

der Kinderarmut nutzen, analysiert die Lebensumstände von Kindern seit 2006. Über

die Laufzeit der Studie wurden bisher Einkommenslagen von 3.180 Kindern betrach-

tet.15

Danach befinden sich 68,9 % der Kinder in gesicherter Einkommenslage. Das bedeu-

tet, dass das Haushaltsnettoeinkommen der Familien dieser Kinder oberhalb der 75 %

des Medianeinkommens liegt. Zur genaueren Betrachtung wurde noch eine sogenann-

te Zwischenlage eingeführt, welche Kinder in einem Haushalt mit einem Nettoeinkom-

men von 60 bis 75 % des Medianeinkommens beschreibt. Dieser Gruppe gehören über

die Laufzeit der Studie 9,9 % der Kinder an. Demnach sind 78,8 % der Kinder nicht von

relativer Einkommensarmut betroffen.

Demgegenüber stehen jedoch 21,1 % der Kinder, die in Haushalten unterhalb der Ar-

mutsgefährdungsschwelle  von  60  %  des  Medianeinkommens  leben.  Davon  leben

5,8 % der Kinder in Haushalten mit dauerhaften Bezug von Leistungen nach dem Zwei-

ten Buch Sozialgesetzbuch sowie 3,7 % in Haushalten mit prekärer Einkommenslage.

Diese ist von Einkommensarmut bestimmt, d. h. das Haushaltsnettoeinkommen liegt

unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle, jedoch noch über dem politisch definierten

Existenzminimum, welches einen Sozialleistungsanspruch begründen würde. 

13 Deutscher Bundestag 2017, Seite 4.
14 Bertelsmann-Stiftung 2017, Seite 10.
15 Bertelsmann-Stiftung 2017, Seite 9.
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Weitere 11,6 % der Kinder leben in Haushalten mit dauerhaft nicht gesicherter Einkom-

menslage. Hier wechseln sich Einkommensarmut und Sozialleistungsbezug ab. Somit

lebt mehr als jedes fünfte Kind in Armut.16

Ebenso wurde im Rahmen der Studie die Einkommenslage in Zusammenhang mit dem

Haushaltstyp untersucht. Dabei wurden Ein-Eltern-Haushalte, Paar-Haushalte und an-

dere Haushaltstypen unterschieden. Letztere bezeichnen beispielsweise Mehrgenerati-

onenhaushalte, welche sind jedoch aufgrund der geringen zahlenmäßigen Ausprägung

zu vernachlässigen. Die größten Unterschiede liegen zwischen Ein-Eltern- und Paar-

Haushalten. So ist beispielsweise signifikant, dass sich in der Gruppe der Haushalte

mit dauerhaft gesicherter Einkommenslage, sprich Kinder in Familien mit einem Haus-

haltsnettoeinkommen über 75 % des Medianeinkommens, zu 88,8 % Paar-Haushalte

finden, Ein-Eltern-Haushalte jedoch nur zu 7,8 %. Ähnlich setzt sich die Zwischenlage

zusammen, also Familien mit Haushaltsnettoeinkommen von 60 bis 75 % des Median-

einkommens. Hier stehen 79,5 % Paar-Haushalte  lediglich 19,1 % Ein-Eltern-Haushal-

te gegenüber. Auch der Anteil der Ein-Eltern-Haushalte an der Gruppe des dauerhaften

Leistungsbezuges ist mit 62,7 % fast doppelt so hoch wie jener der Paar-Haushalte mit

32,5 %.17 Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ein-Eltern-Haushalt zur Gruppe der gesi-

cherten Einkommenslage gehört ist 29,3 %  niedriger als bei anderen Haushaltstypen.

Dagegen ist die Wahrscheinlichkeit dauerhaft im Sozialleistungsbezug zu bleiben um

16,4 % erhöht.18

Damit wird deutlich, dass Kinder in Ein-Eltern-Haushalten erheblich von Kinderarmut

betroffen sind.

In der Europäischen Union leben ca. 27,4 Millionen Kinder unter 16 Jahren in Armut

oder sind von Armut bedroht. Die Kinderarmutsquote ist in den letzten 20 Jahren leicht

gestiegen, Deutschland hat jedoch einen latenten Rückgang zu verzeichnen. Dennoch

liegt die Kinderarmutsquote weiterhin bei ca. 20 %. Kinder sind die am stärksten von

Armut bedrohte Personengruppe. Gründe dafür liegen häufig in der Haushaltszusam-

mensetzung, sprich ob es sich um einen Paar-Haushalt oder Ein-Eltern-Haushalt han-

delt. Weitere Gründe liegen im Bildungsniveau der Eltern, ob diese in einer Beschäfti-

gung stehen oder abhängig von Sozialleistungen sind.19

16 Bertelsmann-Stiftung 2017, Abbildung 5.
17 Bertelsmann-Stiftung 2017,Tabelle 9.
18 Bertelsmann-Stiftung 2017, Tabelle 10.
19 Europäisches Parlament 2016, Seite 14.
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In Deutschland leben ca. 2,55 Millionen Kinder in Armut. Dabei gibt es teilweise große

regionale  Unterschiede:  Während in  Regionen wie  Oberbayern  (10,0  %),  Tübingen

(10,6 %) und der Oberpfalz (11,0 %) weniger arme Kinder leben, so sind es in Bremen

(34,2 %), Berlin (29,8 %) und Mecklenburg-Vorpommern (29,0 %) deutlich mehr Kinder

in armen Verhältnissen, teilweise sind es ehr als dreimal so viele.20

2.1.3 Risikogruppe der Alleinerziehenden

In Deutschland leben mehr als zwei Millionen Kinder unter 18 Jahren in Haushalten mit

nur einem Elternteil.21 Mit 67 % der Haushalte handelt es sich um Alleinerziehende mit

einem Kind, 33 % der Alleinerziehende leben gemeinsammit zwei oder mehreren Kin-

dern.22 Die Erwerbstätigenquote der Alleinerziehenden lag 2018 bei 74,5 %, verglichen

mit 1998 ein Anstieg von 10 %.23 Dennoch steigt das Risiko zur Einkommensarmut wei-

terhin an. 2005 lag das Armutsrisiko für Alleinerziehende bei 39,3 %, 2015 bereits bei

43,8 %.24 Das zeigt, dass Arbeit allein nicht vor Armut schützt. Alleinerziehende arbei-

ten oft in Teilzeit, im Niedriglohnsektor sowie in häufig wechselnden Arbeitsverhältnis-

sen. Darüber hinaus sind es weitere Faktoren, wie höhere Kosten nach Scheidung

oder Trennung, insbesondere Wohnkosten sowie mangelnde Möglichkeiten zur Kinder-

betreuung.25

Von 1.490.100 Alleinerziehenden waren 2018 im Schnitt 197.000 arbeitslos. Davon wa-

ren 87 % im Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, dem-

nach längerfristig arbeitslos. Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren rückläufig.

Von 2017 auf 2018 ist ein Rückgang um 9 % zu verzeichnen. 

92 % der arbeitslosen Alleinerziehenden sind weiblich. Mögliche Ursachen der Arbeits-

losigkeit liegen jedoch nicht ausschließlich in der Alleinerziehung, sondern auch in feh-

lenden Abschlüssen: 19 % sind ohne Schulabschluss und 40 % besitzen lediglich ei-

nen Hauptschulabschluss. Während 60 % der arbeitslosen Alleinerziehenden keine ab-

geschlossene Berufsausbildung haben, sind unter ihnen nur 3 % mit einem akademi-

schen Abschluss.26

20 Höhne/Seils 2017, Seite 3.
21 BA 2019, Arbeitsmarkt für Alleinerziehende, Seite 8.
22 Ebenda.
23 BA 2019, Arbeitsmarkt für Alleinerziehende, Seite 13.
24 Der Paritätische Gesamtverband 2017, Seite 20.
25 Der Paritätische Gesamtverband 2017, Seite 22/23.
26 BA 2019, Arbeitsmarkt für Alleinerziehende, Seite 20.
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Im Jahr 2018 erhielten 558.000 Bedarfsgemeinschaften Alleinerziehender Leistungen

nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl um

5 % gesunken.27 Beachtlich ist jedoch, dass davon 20,9 % der Alleinerziehenden in un-

geförderter Erwerbstätigkeit sind, d. h. sie gehen einer Erwerbstätigkeit nach, mit der

sie nicht in der Lage sind, ihr Existenzminimum zu sichern und sind deshalb aufsto-

ckend auf Sozialleistungen angewiesen.28

27 BA 2019, Arbeitsmarkt für Alleinerziehende, Seite 30.
28 BA 2019, Arbeitsmarkt für Alleinerziehende, Seite 37.
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2.2 Unterhaltsvorschuss im Überblick

Das Unterhaltsvorschussgesetz ist in seiner Struktur und Einordnung in vielerlei Hin-

sicht besonders. Es ist bis dato nicht Teil des Sozialgesetzbuchs, gilt jedoch nach § 68

Nr. 14 Erstes Buch Sozialgesetzbuch als besonderer Teil des Sozialgesetzbuchs. Nach

§ 40 Abs. 1 S. 1 Verwaltungsgerichtsordnung ist dem entgegen der Verwaltungsrechts-

weg gegeben.

Beim Unterhaltsvorschuss handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Leistung, wel-

che sich als Vorschuss, bzw. Ausfallleistung versteht für ausbleibenden Unterhalt des

familienfernen  Elternteils  gegenüber  dem  Kind  des  alleinerziehenden  Elternteils.

Grundsätzlich wird auf den privatrechtlichen Unterhaltsanspruch des Kindes gegenüber

den Eltern gemäß § 1601 Bürgerliches Gesetzbuch abgestellt, wobei der alleinerzie-

hende  Elternteil  seiner  Unterhaltspflicht  durch  Gewährung  von  Naturalunterhalt

i. S. d. § 1612 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch nachkommt und die elementaren Le-

bensbedürfnisse des Kindes erfüllt. Der familienferne Elternteil ist dem Kind dement-

sprechend  zum  Barunterhalt  verpflichtet.  Das  Besondere  hierbei  ist,  dass  der  An-

spruchsberechtigte das Kind ist, allerdings der Antrag gemäß § 9  Abs. 1 S. 1 Unter-

haltsvorschussgesetz durch den alleinerziehenden Elternteil zu erfolgen hat. 

Das Unterhaltsvorschussgesetz  trat  erstmals zum 01.01.1980 in Kraft  und sah sei-

nerzeit  den Anspruch für  Kinder bis  zur  Vollendung des sechsten Lebensjahres für

längstens 36 Monate vor.29 Eine frühere Reform 2007 weitete den Anspruch bereits für

Kinder bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres für längstens 72 Monate aus.30

Mit der Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes ab 1. Juli 2017 wurde § 3 Unter-

haltsvorschussgesetz, welcher bisher die Dauer der Unterhaltsleistung regelte, aufge-

hoben. Der Anspruch gilt seitdem für Kinder bis zur Vollendung des zwölften Lebens-

jahres gemäß § 1 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz ohne zeitliche Begrenzung. Dar-

über hinaus besteht der Anspruch gemäß Absatz 1a bis zum 18. Lebensjahr. Es gelten

besondere Voraussetzungen die Hilfsbedürftigkeit im Sinne des Zweiten Buches Sozi-

algesetzbuch des Kindes,  bzw.  des alleinerziehenden Elternteils  betreffend.  Hierauf

wird in Punkt 2.2.6 dieser Arbeit genauer eingegangen. 

29 § 1 UVG und § 3 UVG, jeweils i. d. F. vom 23.07.1979.
30 BGBl. 2007 I Nr. 33 vom 25. Juli 2007.
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2.2.1 Anspruch dem Grunde nach

Kommt der barunterhaltspflichtige Elternteil seiner Verpflichtung nicht oder nicht in aus-

reichender Höhe nach, d. h. in Höhe des entsprechenden Unterhaltsbetrages gemäß

der Düsseldorfer Tabelle, so ist das Kind gemäß § 1 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz

dem Grunde nach berechtigt Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu er-

halten. Gleiches gilt, falls kein oder kein ausreichender Anspruch auf Waisenbezüge

aufgrund des Todes des anderen Elternteils, bzw. eines Stiefelternteils besteht. 

Waisenbezüge aufgrund des Todes eines Großelternteil sind jedoch unbeachtlich.31

2.2.2 Umfang des Anspruches

Der  Anspruch auf  Unterhaltsvorschussleistungen besteht  gemäß § 2  Unterhaltsvor-

schussgesetz in Höhe des Mindestunterhaltes nach § 1612a Bürgerliches Gesetzbuch,

wobei dieser um die Höhe des Kindergeldes, bzw. kindergeldähnlicher Leistungen und

die Zahlbeträge der Unterhaltszahlungen des familenfernen Elternteils, bzw. der Wai-

senbezüge gemindert wird.32 

Darüber hinaus sind gemäß § 2 Abs. 4 Unterhaltsvorschussgesetz bei Kindern, bzw. ju-

gendlichen Anspruchsberechtigten nach Ende der allgemeinbildenden Schule Einkünf-

te des Vermögens bzw. der Ertrag zumutbarer Arbeit in Abzug zu bringen, was in Punkt

2.2.7 dieser Arbeit genauer erläutert wird. 

2.2.3 Anspruchsübergang

Soweit das Kind gegen den familienfernen Elternteil einen Unterhaltsanspruch gemäß

§ 1601 Bürgerliches Gesetzbuch hat, geht dieser mit Beginn der Unterhaltsvorschuss-

zahlungen gemäß § 7 Abs. 1 S. 1 Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe des Auszah-

lungsbetrages auf das zuständige Bundesland über. Gleiches gilt für den unterhalts-

rechtlichen Auskunftsanspruch gegen den familienfernen Elternteil i. S. d. § 1605 Bür-

gerliches Gesetzbuch.  Das Land,  vertreten durch die jeweilige Unterhaltsvorschuss-

stelle ist demnach in der Lage die Ansprüche gegen den Unterhaltspflichtigen durchzu-

setzen. Ebenso geht ein potenzieller Anspruch auf Waisenbezüge über,  welche ggf.

aufgrund längerer Antragsbearbeitung später gewährt werden sowie Unterhaltszahlun-

gen des Unterhaltspflichtigen an das Kind. Mit Gewährung des Unterhaltsvorschusses

kann der Unterhaltspflichtige demnach nicht mehr mit befreiender Wirkung an das Kind

zahlen. 

31 Vgl. UVG-RL Punkt 1.6.
32 Vgl. § 2 Abs. 1 bis 3 UVG.
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2.2.4 Leistungsunfähigkeit des anderen Elternteils

Mit Ausweitung des Gesetzes wurde § 7a Unterhaltsvorschussgesetz eingefügt, wo-

nach von einer Verfolgung des Unterhaltsanspruchs gegen den familienfernen Eltern-

teil abgesehen werden soll, wenn dieser Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-

setzbuch erhält. 

Diese Regelung dient im Wesentlichen der Verwaltungsvereinfachung zur Vermeidung

von Rückgriffsbemühungen, welche wenig Aussicht auf Erfolg haben und dementspre-

chend unwirtschaftlich sind.33

2.2.5 Finanzierung des Unterhaltsvorschusses

Die Aufbringung der Mittel wird in § 8 Unterhaltsvorschussgesetz geregelt. Unterhalts-

vorschussleistungen werden teilweise vom Bund und teilweise von den Ländern er-

bracht. Bis zum 30. Juni 2017 wurden die Leistungen in Höhe von einem Drittel vom

Bund erbracht. Beabsichtigt war ursprünglich, dies bei der Ausweitung des Gesetzes

2017 beizubehalten. 

Die Länder und Kommunen fürchteten hier neben dem gesteigerten personellen Auf-

wand eine enorme finanzielle Mehrbelastung und verzögerten die Reform des Unter-

haltsvorschussgesetzes.34 Schließlich wurde diesem Umstand im Rahmen der Bund-

Länder-Finanzreform Rechnung  getragen  und  eine  Bundesbeteiligung  in  Höhe  von

40 % beschlossen.

2.2.6 Besondere Voraussetzungen ab Vollendung des zwölften Lebensjahres

Gemäß § 1 Abs. 1a S. 1 Nr. 1 Unterhaltsvorschussgesetz haben Kinder ab Vollendung

des zwölften Lebensjahres Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, wenn Sie ent-

weder keine Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch erhalten oder eine

bestehende Hilfsbedürftigkeit im Sinne des § 9 Zweites Buch Sozialgesetzbuch durch

die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vermieden wer-

den kann. Einfacher ausgedrückt: Alternative 1 bezieht sich auf Kinder, deren alleiner-

ziehende Eltern den gemeinsamen Lebensunterhalt ohne Zuwendungen des Jobcen-

ters bestreiten, beispielsweise aus Erwerbseinkommen und Kindergeld, ggf.  weitere

vorrangige Leistungen wie Wohngeld oder Kinderzuschlag. Alternative 2 erfasst Fälle,

in denen die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch für das Kind gerin-

ger sind als der potenziell zu zahlende Unterhaltsvorschuss. 

33 UVG-RL zu § 7a Unterhalsvorschussgesetz.
34 Haufe Redaktion 2017.
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Denkbar sind hier auch Kombinationen mit weiteren Leistungen, z. B. ist eine Vermei-

dung der Hilfsbedürftigkeit des Kindes auch in Kombination mit Kinderwohngeld und

Unterhaltsvorschuss möglich. In der Praxis müssen weitere vorrangige Leistungen sei-

tens der Jobcenter geprüft werden. Die Unterhaltsvorschussstellen prüfen eine eventu-

elle Vermeidung der Hilfsbedürftigkeit anhand der Gegebenheiten im aktuellen Jobcen-

ter-Bescheid, welcher bei Antragstellung vorgelegt werden muss.35

Weiterhin haben Kinder gemäß § 1 Abs. 1a S1. Nr. 2 Unterhaltsvorschussgesetz ab

Vollendung des zwölften Lebensjahres Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn der al-

leinerziehende Elternteil  über ein Einkommen in Höhe von mindestens 600,00 Euro

brutto verfügt. In diesem Fall kommt es nicht mehr auf die Vermeidung der Hilfsbedürf-

tigkeit an. Hierbei ist auf die Tatsachen laut aktuellem Bescheid des Jobcenters abzu-

stellen.

2.2.7 Einkommensanrechnung nach Ende der allgemeinbildenden Schule

Für Kinder, bzw. Jugendliche, die keine allgemeinbildende Schule mehr besuchen, ist

gemäß § 2 Abs. 4 Unterhaltsvorschussgesetz eine Einkommensanrechnung vorzuneh-

men. Hier wird an § 1602 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch angeknüpft, wonach die Un-

terhaltsberechtigung davon abhängig ist, dass der eigene Unterhalt nicht allein gedeckt

werden kann. Jedoch stellt § 2 Abs. 4 Unterhaltsvorschussgesetz im Gegensatz zu pri-

vatrechtlichen Regelung auf die Anrechnung eines tatsächlichen Einkommens ab. Eine

Erwerbsobliegenheit des Kindes besteht nicht.36

Eine Anrechnung erfolgt jedoch grundsätzlich erst nach Ende der allgemeinbildenden

Schule – auf deren Abschluss kommt es nicht an. Davon kann bis zur Vollendung des

15. Lebensjahres ohne nähere Prüfung ausgegangen werden.37 Danach ist bei weite-

rem oder  erneutem Schulbesuch zu prüfen,  ob es sich um eine allgemeinbildende

Schule handelt, die einen Abschluss der Sekundarstufe I oder II vermittelt oder eine

Schule, die einen Berufsabschluss oder einen beruflich orientierten Abschluss vermit-

telt.38 So ist beispielsweise bei einem Jugendlichen, der neben seinem Schulbesuch ei-

ner Beschäftigung wie dem Zeitung austragen nachgeht bis zum vollendeten 15. Le-

bensjahr keine Einkommensanrechnung vorzunehmen. Gleiches gilt weiterhin bis zum

18. Lebensjahr, wenn der Jugendliche weiterhin die Schule besucht um etwa ein Abitur

abzulegen.

35 § 1 Abs. 1a S. 2 Unterhaltsvorschussgesetz.
36 UVG-RL Punkt 2.5.2.
37 UVG-RL Punkt 2.5.
38 Ebenda.
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Bei der Einkommensanrechnung nach Ende der Schulausbildung wird unterschieden

wird zwischen Einkünften aus Vermögen sowie Ertrag zumutbarer Arbeit. 

2.2.7.1 Einkünfte aus Vermögen

Als Einkünfte aus Vermögen sind Einkünfte aus Kapitalvermögen sowie aus Vermie-

tung und Verpachtung entsprechend der Regelungen des § 2 S. 1 Nr. 5 und 6 Einkom-

mensteuergesetz zu berücksichtigen. Einkünfte aus Kapitalvermögen, wie Zinsen, Divi-

denden, Gewinnausschüttungen sind jedoch erst ab Überschreiten der Bagatellgrenze

von 120 Euro jährlich zu berücksichtigen. Ebenso bei Einkünften aus Vermietung und

Verpachtung sind die Einkünfte nach Abzug aller Kosten wie Steuer und Gebühren zu

berücksichtigen.39

2.2.7.2 Ertrag zumutbarer Arbeit

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständiger oder nicht-

selbstständiger Arbeit sind nur anzurechnen, soweit es sich um Ertrag zumutbarer Ar-

beit  handelt.  Welche Arbeit  zumutbar  ist,  muss individuell  betrachtet  werden.  Nach

Ende einer allgemeinbildenden Schule ist dem Kind, bzw. Jugendlichen grundsätzlich

jede Arbeit zumutbar. Absolviert das Kind eine berufliche Ausbildung, ein Freiwilliges

Soziales oder Ökologisches Jahr oder Bundesfreiwilligendienst, so sind die erzielten

Einkünfte ebenso anzurechnen wie solche aus einer  sonstigen nichtselbstständigen

Tätigkeit. Dabei ist jeweils das Nettoeinkommen laut Gehaltsbescheinigung zugrunde

zu legen. Zu beachten ist jedoch, dass Einkünfte aus weiterer Beschäftigung neben ei-

ner Ausbildung, einem Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr, bzw. Bundesfrei-

willigendienst nicht zu berücksichtigen sind, da diese Nebenbeschäftigung überobliga-

torisch und damit nicht zumutbar ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn das Kind Einkünfte

aus Land- und Frostwirtschaft oder Gewerbebetrieb erzielt, ohne dass es selbst arbei-

tet, etwa bei einem geerbten Betrieb, der eine Geschäftsleitung beschäftigt. Die ent-

sprechenden Betriebsgewinne sind dem Kind als Einkünfte zumutbarer Arbeit auch ne-

ben einer Ausbildung o. ä. anzurechnen.40

Ebenfalls als Ertrag zumutbarer Arbeit  sind Sozialleistungen mit  Lohnersatzfunktion,

wie  z.  B.  Arbeitslosengeld,  Krankengeld,  Insolvenzgeld,  Kurzarbeitergeld,  Mutter-

schaftsgeld  und  der  Arbeitsgeberzuschuss  zum  Mutterschaftsgeld,  Elterngeld  über

dem Mindestelterngeld von 300 Euro, bzw. bei Elterngeld Plus über 150 Euro.41

39 UVG-RL Punkt 2.5.2.1
40 UVG-RL Punkt 2.5.2.2.
41 UVG-RL Punkt 2.5.2.3.
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Sozialleistungen  mit  Unterhaltsersatzfunktion,  wie  BAföG,  Berufsausbildungsbeihilfe,

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden nicht angerechnet.42

2.2.7.3 Ermittlung des anzurechnenden Betrages

Grundsätzlich sind die erzielten Einkünfte in dem Monat anzurechnen, in dem sie er-

zielt werden. Bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit ist der monatliche Netto-

lohn zu berücksichtigen, von dem ein Zwölftel des Arbeitnehmer-Pauschbetrages abzu-

ziehen ist.43 Bei Ausbildungsvergütung ist zusätzlich ein ausbildungsbedingter Mehrbe-

darf von pauschal 100 Euro zu berücksichtigen.44 In Anlehnung an die hälftige Kinder-

geldanrechnung i. S. d. § 1612b Bürgerliches Gesetzbuch ist der verbleibende Betrag

zur Hälfte auf den Anspruch auf Unterhaltsvorschuss anzurechnen.45

42 Ebenda.
43 UVG-RL Punkt 2.5.4.1.
44 UVG-RL Punkt 2.5.4.2.
45 UVG-RL Punkt 2.5.4.3.
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2.3 Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch im Überblick

2.3.1 Anspruch dem Grunde nach

Ein Anspruch auf Leistungen besteht gemäß § 7 Abs. 1 S. 1 Zweites Buch Sozialge-

setzbuch grundsätzlich für erwerbsfähige Leistungsberechtigte,  d.  h.  für denjenigen,

der das 15.  Lebensjahr  vollendet  hat  sowie noch nicht  die Altersgrenze nach § 7a

Zweites Buch Sozialgesetzbuch,  welche sich an der Regelaltersgrenze nach § 235

Abs. 1 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch orientiert, erreicht hat. Darüber hinaus muss

neben dem gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland Erwerbsfähig-

keit  gemäß § 8 Zweites Buch Sozialgesetzbuch sowie Hilfebedürftigkeit  gemäß § 9

Zweites Buch Sozialgesetzbuch vorliegen. 

2.3.2 Bedarfsgemeinschaft

Für mit  dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft  le-

benden Personen besteht Anspruch gemäß § 7 Abs. 2 S. 1 Zweites Buch Sozialgesetz-

buch. Nach § 7 Abs.  3 Zweites Buch Sozialgesetzbuch betrifft  dies neben dem er-

werbsfähigem Leistungsberechtigten selbst bei Leistungsberechtigten vor vollendetem

25. Lebensjahr im Haushalt lebenden Eltern sowie ggf. deren Partner im selben Haus-

halt sowie Partner des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Ehegatte/Ehegattin, Le-

benspartner, Partner in Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft) und Kinder vor

Vollendung des 25. Lebensjahres soweit diese hilfebedürftig sind.

2.3.3 Erwerbsfähigkeit

Erwerbsfähigkeit im Sinne des § 8 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch besteht für

denjenigen, der in der Lage ist einer Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im

Umfang von mindesten drei Stunden täglich nachzugehen, d. h. weder Krankheit noch

Behinderung stehen dem entgegen.

2.3.4 Hilfebedürftigkeit

Hilfebedürftigkeit im Sinne des  § 9 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch liegt vor,

wenn weder berücksichtigungsfähiges Einkommen und Vermögen noch Leistungen an-

derer,  insbesondere Angehöriger oder Sozialleistungsträger,  ausreichen um den Le-

bensunterhalt zu sichern.
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2.3.4.1 Zu berücksichtigendes Einkommen

Der § 11 Zweites Buch Sozialgesetzbuch regelt, welches Einkommen zu berücksichti-

gen ist. Grundsätzlich sind dies alle Einnahmen in Geld, insbesondere Einkommen aus

einer  Erwerbstätigkeit,  Bundes-  und  Jugendfreiwilligendiensten.  Darlehensweise  er-

brachte  Sozialleistungen,  wie  beispielsweise  Leistungen  nach  dem  Bundesausbil-

dungsförderungsgesetz (BAföG), sind ebenso zu berücksichtigen wie Kinderzuschlag

und Kindergeld. Bei der Anrechnung gilt das Zuflussprinzip, d. h. laufendes Einkommen

wird in dem Monat berücksichtigt, in dem es zur Verfügung steht. Dies gilt grundsätz-

lich auch für einmalige Einnahmen, jedoch mit der Einschränkung, dass sie erst im Fol-

gemonat berücksichtigt werden, falls bereits Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozi-

algesetzbuch erbracht wurden. Sollte die einmalige Einnahme so hoch sein, dass die

Anrechnung zum Wegfall der gewährten Leistung führen würde, so ist der Betrag auf

die nächsten sechs Monate gleichmäßig verteilt anzurechnen.

2.3.4.2 Nicht zu berücksichtigendes Einkommen 

Gemäß § 11a Zweites Buch Sozialgesetzbuch sind einige Einnahmen nicht als Ein-

kommen zu berücksichtigen. Neben Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-

buch selbst sind dies gemäß Absatz 1 ebenso die Grundrente nach dem Bundesver-

sorgungsgesetz,  bzw.  dementsprechenden  ähnlichen  Leistungen  sowie  Leistungen

nach dem Bundesentschädigungsgesetz, jedoch ebenso maximal in Höhe der entspre-

chenden Grundrente nach Bundesversorgungsgesetz. 

Absatz 2 schützt Schadensersatzzahlungen nach § 253 Absatz 2 Bürgerliches Gesetz-

buch,  welche als  Entschädigung für  körperliche und Gesundheitsschäden,  für  Frei-

heitsentzug oder in Fällen von Missbrauch oder in Fällen von Verletzungen des Per-

sönlichkeitsrechts46 vom Opfer in Form von Schmerzensgeld gefordert werden können.

Des Weiteren genießen zweckgebundene Leistungen einen besonderen Schutz nach

§ 11a Abs. 3 S. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch. Dabei kommt es insbesondere dar-

auf an, dass die Leistung ausdrücklich einem anderen Zweck als der Sicherung des

Lebensunterhaltes, bzw. der Eingliederung dienen. Beispiele sind hier die Arbeitneh-

mer-Sparzulage, Begrüßungsgelder für Neugeborene, Leistungen der gesetzlichen und

privaten  Pflegeversicherung,  Wohnungsbauprämie,  Leistungen  der  Rentenversiche-

rung im sog. Sterbevierteljahr, um nur einige zu nennen.47 Zusätzlich gibt es nach an-

deren  Gesetzen  privilegierte  Leistungen,  z.  B.  Leistungen  der  Stiftung  „Mutter  und

46 Vgl. Herrenreiter-Fall, Urteil des BGH vom 14.02.1958, ZR 151/56.
47 BA, Fachliche Weisungen, §§ 11-11b SGB II, Seite 25ff. 
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Kind“,  Erziehungsgeld  nach § 8 Bundeserziehungsgeldgesetz,  Stipendien nach § 5

Abs. 1 S. 1 Stipendiengesetz.48 § 11a Abs. 3 S. 2 sieht Einschränkungen bei der Privile-

gierung zweckgebundener Leistungen vor. So wird das Pflegegeld für ein drittes Pfle-

gekind zu 75 % berücksichtigt und für das vierte und jedes weitere im vollen Umfang,

während die Leistung für die ersten beiden Pflegekinder anrechnungsfrei ist. Weitere

Ausnahmen  und  damit  anzurechnen  sind  bestimmte  Leistungen  des  Berufsausbil-

dungsförderungsgesetzes, der Berufsausbildungsbeihilfe, bzw. Leistungen zur Teilhabe

am Arbeitsleben.

Leistungen der freien Wohlfahrtspflege sind nach § 11a Abs. 4 Zweites Buch Sozialge-

setzbuch  anrechnungsfrei,  soweit  sie  den  Leistungsberechtigten  nicht  bereichern.

Grundsätzlich ist davon auszugehen bei allen Zuwendungen von z. B. der Arbeitswohl-

fahrt, der Caritas, dem Diakonischen Werk, dem Deutschen Roten Kreuz u. a., vor al-

lem bei Lebensmittelspenden der „Tafeln“ oder geringwertigen Möbelspenden.49

Weitere Zuwendungen anderer  ohne rechtliche oder  sittliche Pflicht  werden gemäß

§ 11a Abs. 5 nicht berücksichtigt, zumindest soweit die Berücksichtigung grob unbillig,

also unangemessen ist, bzw. den Leistungsberechtigten nicht so begünstigt, dass Leis-

tungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch nicht  mehr  zustünden.  Beispiele

sind hier Preise zu Ehrung von Zivilcourage, Ehrengaben wie Altersjubiläen o. ä. aus

öffentlichen Mitteln, Spenden aus Tombolas, Entschädigungen für Blut- oder Plasmas-

pende. Als Obergrenze für die Anrechnungsfreiheit werden i. d. R. die Vermögensfrei-

beträge des § 12 Zweites Buch Sozialgesetzbuch angenommen.50 Grundsätzlich ist

auch der Anlass, die Höhe sowie der Zweck der Leistung zu berücksichtigen. Finan-

ziert beispielsweise die Großmutter den Führerschein, sind die Kosten nicht zu berück-

sichtigen, da die Zuwendung zweckgebunden erbracht wird.51

Darüber hinaus gibt es weitere privilegierte Einnahmen, welche nach § 1 Abs. 1 Ar-

beitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung nicht  zu berücksichtigen sind:  Z. B. Einnah-

men einer Pflegeperson aus Pflegegeld der privaten oder gesetzlichen Pflegeversiche-

rung für die Pflege von Angehörigen52 oder Einkünfte aus Ferienjobs unter bestimmten

Voraussetzungen.53

48 BA, Fachliche Weisungen, §§ 11-11b SGB II, Seite 24f. 
49 BA, Fachliche Weisungen, §§ 11-11b SGB II, Seite 32.
50 Ebenda.
51 BA, Fachliche Weisungen, §§ 11-11b SGB II, Seite 33.
52 BA, Fachliche Weisungen, §§ 11-11b SGB II, Seite 34/35.
53 BA, Fachliche Weisungen, §§ 11-11b SGB II, Seite 35-37.
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2.3.4.3 Absetzbeträge

Gemäß § 11b Absatz 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch sind verschiedene Beträge

vom Einkommen abzusetzen54: 

Allem voran insbesondere tatsächlich entrichtete Steuern wie Lohn- oder Einkommen-

steuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer oder Kapitalertragssteuer sowie Beiträge zu

Pflichtversicherungen, also Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aufgrund von

Versicherungspflicht im Sinne des § 4 Erstes Buch Sozialgesetzbuch und dementspre-

chende Pflichtversicherungsbeiträge von Selbstständigen, z. B Unfallversicherung.

Darüber hinaus sind gesetzlich vorgeschriebene private Versicherungen abzusetzen,

wie beispielsweise die Pflegeversicherung für privat Krankenversicherte, die Beiträge

zur Kfz-Haftpflichtversicherung sowie zur Berufshaftpflichtversicherung falls erforderlich

und bei Versicherungsfreiheit Beiträge zur privaten Krankenversicherung und Altersvor-

sorge, ggf. auch für weitere Personen in der Bedarfsgemeinschaft.

Des Weiteren sind Beiträge zur Altersvorsorge, insbesondere staatlich geförderte Ries-

ter-Rente  abzusetzen,  nicht  jedoch  betriebliche  Altersvorsorge-Beträge,  welche  im

Rahmen der  Direkt-Versicherung  steuerfrei  vom Arbeitgeber  an das entsprechende

Versicherungsunternehmen gezahlt werden. Ebenso ist die Rürup-Rente nicht absetz-

bar, da es hier im Gegensatz zur Riester-Rente an einer Zertifizierung im Sinne des Al-

tersvorsorge-Zertifizierungsgesetz fehlt.

Nach § 11b Abs. 1 S. 1 Nr. 4 Zweites Buch Sozialgesetzbuch sind Ausgaben absetz-

bar, die zur Erzielung eines Einkommens notwendig sind, wie z. B. Kosten der doppel-

ten  Haushaltsführung,  Kosten  für  Arbeitsmaterial,  Berufskleidung  und  Arbeitsmittel,

Kosten bei notwendiger Kinderbetreuung, Fahrtkosten und weitere Ausgaben, sofern

Sie unabwendbar und notwendig sind.55

§ 11b Absatz 2 und 3 Zweites Buch Sozialgesetzbuch sehen bei erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten,  die  ein  Einkommen  erzielen,  bestimmte  Freibeträge  vor.  Dabei

kommt es auf die Erwerbsfähigkeit an, denn für nicht erwerbsfähige Personen der Be-

darfsgemeinschaft, die Sozialgeld erhalten, wird bei Einkommenserzielung kein Freibe-

trag angerechnet.56 Allerdings sind analoger Anwendung des § 82 Abs. 3 S. 1 Zwölftes

Buch Sozialgesetzbuch 30 % des Einkommens pauschal abzusetzen, jedoch maximal

50 % der Regelbedarfsstufe 1.

54 BA, Fachliche Weisungen, §§ 11-11b SGB II, Seite 38ff.
55 BA, Fachliche Weisungen, §§ 11-11b SGB II, Seite 42.
56 BA, Fachliche Weisungen, §§ 11-11b SGB II, Seite 45.
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Grundsätzlich ist ein Betrag in Höhe von 100,00 Euro frei, womit auch die Pauschalen

gemäß § 6 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung, sprich 30,00 Euro für angemes-

sene private Versicherungen sowie die Kilometerpauschale von 0,20 Euro für Arbeits-

wege mit dem eigenen Kraftfahrzeug abgegolten sind.57 Sind die Kosten höher und da-

durch nicht abgedeckt, so müssen sie entsprechend nachgewiesen werden. Eine Be-

rücksichtigung erfolgt ab einem Einkommen, dass über 400,00 Euro liegt. Darüber hin-

aus sind für höhere Einnahmen höhere Freibeträge gemäß § 11b Abs. 3 Zweites Buch

Sozialgesetzbuch  zu  berücksichtigen:  Für  Einnahmen  zwischen  100,00  Euro  und

1.000,00 Euro sind 20 % sowie für übersteigendes Einkommen bis 1.200,00 Euro, bzw.

bei minderjährigen Kindern in der Bedarfsgemeinschaft bis 1.500,00 Euro, 10 % des

Einkommens. Weitere Besonderheiten ergeben sich bei Auszubildenden, ggf. mit An-

spruch auf  Berufsausbildungsbeihilfe  oder Leistungen nach Berufsausbildungsförde-

rungsgesetz, sowie bei Leistungsberechtigten in Jugend- und Bundesfreiwilligendiens-

ten und bei zusätzlicher Tätigkeit im gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Be-

reich.

Weiterhin sind nach § 11b Abs. 1 S. 1 Nr. 7 Zweites Buch Sozialgesetzbuch Unterhalts-

zahlungen zu berücksichtigen. Dabei sind Beträge bis zur Höhe eines Unterhaltstitels,

bzw. einer vergleichbaren notariellen Vereinbarung absetzbar. Analog ist mit Kostenbei-

trägen bei vollstationären Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zu verfahren.58

2.3.4.4 Zu berücksichtigendes Vermögen

Als zu berücksichtigendes Vermögen sind gemäß § 12 Abs. 1 Zweites Buch Sozialge-

setzbuch alle Vermögensgegenstände, d. h. alle in Geld messbaren Güter einer Per-

son, welche grundsätzlich verwertbar sind.59 Vermögen ist i. d. R. bereits bei Antrag auf

Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch vorhanden, während Einkom-

men auch danach zufließt.60 Demnach sind einmalige Einnahmen, wie Lottogewinne

oder Steuererstattungen in der Zeit ab dem Antrag dem Einkommen zuzuordnen, un-

abhängig von der Höhe. Eine Besonderheit demgegenüber stellen Erbgüter dar. Sie

sind als Vermögen zu betrachten und dem Monat nach Zufluss zuzuordnen.

Für die Berücksichtigung als Vermögen kommt es darauf an, dass dieses verwertbar

ist, d. h. der Gegenwert in Geld kann durch Verbrauch, Übertragung, Beleihung, Ver-

mietung oder Verpachtung zur Sicherung des Lebensunterhaltes genutzt werden.61

57 BA, Fachliche Weisungen, §§ 11-11b SGB II, Seite 46.
58 BA, Fachliche Weisungen, §§ 11-11b SGB II, Seite 51.
59 BA, Fachliche Weisungen, § 12 SGB II, Seite 1.
60 Ebenda.
61 BA, Fachliche Weisungen, § 12 SGB II, Seite 2.
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Nach § 12 Abs. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch sind gewisse Beträge vom Vermö-

gen abzusetzen. Für volljährige Personen der Bedarfsgemeinschaft gilt ein Freibetrag

in Höhe 150,00 Euro je Lebensjahr, mindestens jedoch 3.100,00 Euro sowie je nach

Geburtsjahrgang bis zu 10.050,00 Euro. Für leistungsberechtigte minderjährige Kinder

gilt ein Grundfreibetrag in Höhe von 3.100,00 Euro. Weiterhin sind gefördertes Vermö-

gen nach Altersvermögensgesetz, sprich Riester-Renten, geschützt.  Der Schutz be-

zieht sich sowohl auf die Eigenbeträge als auch auf die Zulagen und gilt nur in soweit,

dass das Altersvorsorgevermögen nicht vorzeitig ausgezahlt wird.62 Für andere Alters-

vorsorgeformen gilt ein Freibetrag in Höhe von 750,00 Euro je Lebensjahr, maximal je-

doch je nach Geburtsjahrgang bis zu 50.250,00 Euro, soweit die vorzeitige Verwertung

vertraglich festgelegt ist.63

Weiterhin ist gemäß § 12 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 Zweites Buch Sozialgesetzbuch ein Freibe-

trag in Höhe von 750,00 Euro für jedes leistungsberechtigte Mitglied der Bedarfsge-

meinschaft zu berücksichtigen, welcher für notwendige Anschaffungen vorgesehen ist.

Außerdem sind nach § 12 Abs. 3 S. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch einige Güter

grundsätzlich nicht dem Vermögen zugehörig. Dabei kommt es grundsätzlich auf deren

Angemessenheit an, die sich nach Satz 2 an den Lebensumständen im Leistungsbe-

zug bemisst, nicht aber am vorherigen Lebensstandard.

So wird dementsprechend angemessener Hausrat nicht zum Vermögen gezählt. Eben-

so ist ein angemessenes Kraftfahrzeug für jede erwerbsfähige Person der Bedarfsge-

meinschaft bis zum Wert von 7.500,00 Euro nicht Teil des Vermögens.64 Gegenstände,

die der Alterssicherung dienen, sind nicht zu berücksichtigen, soweit keine Versiche-

rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung besteht und der Gegenwert ange-

messen ist. Angemessenheit bemisst sich hier nach analoger Anwendung des § 12

Abs. 3 S. 1 Nr. 3 Zweites Buch Sozialgesetzbuch mit 750,00 Euro je Lebensjahr bis

maximal je nach Geburtsjahrgang bis zu 50.250,00 Euro.

Ebenfalls nicht als Vermögen berücksichtigt wird ein selbst bewohntes Haus oder eine

Eigentumswohnung. Dabei kommt es auf eine angemessene Größe an. Davon ist aus-

zugehen, soweit die vom Bundessozialgericht festgelegten Größen nicht überschritten

werden.65 Dies entspricht für ein bis zwei Personen bis 80 m² in der Eigentumswoh-

nung sowie 90 m² im Eigenheim. Für jede weitere Person erhöht sich die angemesse-

ne Größe um 20 m³. 

62 BA, Fachliche Weisungen, § 12 SGB II, Seite 5.
63 BA, Fachliche Weisungen, § 12 SGB II, Seite 5f.
64 BA, Fachliche Weisungen, § 12 SGB II,am 09.02.2020 Seite 7.
65 Bundessozialgericht, 07.11.2006 – 7b AS 2/05 R –.
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Auch Vermögen, dass zur Beschaffung, bzw. dem Erhalt einer entsprechend angemes-

senen Immobilie für pflege- und behindertengerechtes Wohnen bestimmt ist, stellt kein

berücksichtigungsfähiges Vermögen dar.

Darüber hinaus sind Vermögensgegenstände geschützt, soweit deren Verwertung un-

wirtschaftlich ist oder eine besondere Härte darstellen würde. Dabei kommt es auf die

Prüfung im Einzelfall an.

Nach § 12 Abs. 4 Zweites Buch Sozialgesetzbuch ist auf den Verkehrswert zum Zeit-

punkt des Antrages abzustellen, bzw. bei späterem Vermögenszuwachs dessen Zeit-

punkt.

2.3.5 Vorrangige Leistungen

Sind  Leistungen  anderer  Träger  in  der  Lage,  die  Hilfebedürftigkeit  im  Sinne  des

§ 9 Zweites Buch Sozialgesetzbuch zu vermeiden, zu beseitigen, zu verkürzen oder zu

vermindern, sind Leistungsberechtigte nach § 12a S. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch

verpflichtet, die entsprechenden Anträge zu stellen und die Leistungen in Anspruch zu

nehmen.  Vorrangige  Leistungen  sind  u.  a.:  Kinderzuschlag,  Wohngeld,  Kindergeld,

Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, Leistungen nach dem Dritten Buch

Sozialgesetzbuch,  Berufsausbildungsbeihilfe,  Leistungen  nach  dem  Berufsausbil-

dungsförderungsgesetz,  Krankengeld,  Rehabilitationsleistungen,  Leistungen  der  ge-

setzlichen Unfallversicherung wie Verletztengeld oder Rentenleistungen sowie Leistun-

gen der gesetzlichen Rentenversicherung wie Verletztengeld oder Renten wegen Alter

oder Erwerbsminderung, bzw. Hinterbliebenenrenten.66

Ausnahmen gelten nach § 12a S. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch für die vorzeitige

Inanspruchnahme einer Altersrente vor vollendetem 63. Lebensjahr – danach ist auch

eine Rente mit Abschlägen verpflichtend in Anspruch zu nehmen, soweit keine Unbillig-

keit im Sinne der Unbilligkeitsverordnung vorliegt.67 Weiterhin ist die Inanspruchnahme

von Wohngeld oder Kinderzuschlag nur dann verpflichtend, soweit die Hilfebedürftig-

keit für mindesten drei zusammenhängende Monate für alle Personen in der Bedarfs-

gemeinschaft beseitigt wird.

66 BA, Fachliche Weisungen, § 12a SGB II, Seite 1-2.
67 BA, Fachliche Weisungen, § 12a SGB II, Seite 11.
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2.3.6 Leistungen im Einzelnen

Bei der Frage, welche Leistung zusteht, kommt es zunächst auf die Erwerbsfähigkeit

an.  So  erhalten  erwerbsfähige  Leistungsberechtigte  Leistungen  nach  dem  Zweiten

Buch Sozialgesetzbuch gemäß § 19 Abs. 1 S. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch in

Form von Arbeitslosengeld II. Haben weitere nichterwerbsfähige Personen in der Be-

darfsgemeinschaft keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen bei Alter und Er-

werbsminderung nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, so erhal-

ten Sie nach § 19 Abs. 1 S. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch Sozialgeld.

2.3.7 Leistungserbringung

Arbeitslosengeld II und Sozialgeld setzen sich gemäß § 19 Abs. 1 S. 3 Zweites Buch

Sozialgesetzbuch jeweils aus dem Regelbedarf, eventuellen Mehrbedarfen sowie dem

Bedarf für Unterkunft und Heizung zusammen. Darüber hinaus verweist Absatz 2 auf

Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch, soweit

kein Grundsicherungsanspruch im Alter und bei Erwerbsminderung besteht. Ein weite-

rer Ausschlussgrund für Bildungs- und Teilhabeleistungen besteht in der Gewährung

der vergleichbaren Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz. Nach § 19 Abs. 3

S. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch erfolgt die Leistungserbringung in Höhe der Be-

darfe, die nicht durch Einkommen und Vermögen gedeckt werden können, d. h. zu be-

rücksichtigendes Einkommen und Vermögen sind  jeweils  auf  den sich  ergebenden

Leistungsanspruch  anzurechnen.  Die  Bedarfsdeckung  erfolgt  dementsprechend  ge-

mäß Satz 2 in folgender Reihenfolge: 1. Regelbedarf, 2. Mehrbedarf, 3. Bedarfe für Un-

terkunft und Heizung. Sollten nur noch Leistungen für Bildung und Teilhabe verbleiben,

so gilt bei der Deckung der Bedarfe die Reihenfolge der Absätze 2 bis 7 des § 28 Zwei-

tes Buch Sozialgesetzbuch.

2.3.7.1 Regelbedarf 

Der Regelbedarf im Sinne des § 20 Zweites Buch Sozialgesetzbuch dient der Siche-

rung des Lebensunterhaltes. Abgedeckt werden sollen vor allem die Bereiche, Ernäh-

rung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Energiekosten ohne Heizungs- und Warmwas-

serkosten sowie persönliche alltägliche Bedürfnisse und im vertretbaren Umfang auch

die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Der Regelbedarf ist ein Pauschalbe-

trag, über den die Leistungsberechtigten selbst verfügen. 

Es gibt verschiedene Regelbedarfsstufen, deren Höhe sich aus § 28 Zwölftes Buch So-

zialgesetzbuch  in  Verbindung  mit  dem  Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz  sowie  der
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§§ 28a und 40 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit der jeweils

geltenden Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung ergibt.

Aus § 20 Absatz 2 bis 4 sowie § 23 Zweites Buch Sozialgesetzbuch folgende Regelbe-

darfsstufen mit den entsprechend seit 01.Januar 2020 geltenden Beträgen:

Regelbedarfsstufe 1 432,00 Euro

Alleinstehende oder Alleinerziehende
Leistungsberechtigte, bzw. Volljährige mit

minderjährigem oder getrenntlebendem Partner
(§ 20 Abs. 2 S.1 SGB II)

Regelbedarfsstufe 2 389,00 Euro
volljährige Partner in der Bedarfsgemeinschaft

(§ 20 Abs. 4 SGB II)

Regelbedarfsstufe 3 345,00 Euro

Angehörige der Bedarfsgemeinschaft ab
Vollendung des 18. Lebensjahres bis Vollendung

des 25. Lebensjahres
(§ 20 Abs.2 S. 2 Nr. 2 SGB II)

auch für Personen vor Vollendung des 25.
Lebensjahres, die ohne Zusicherung umgezogen

sind
(§ 20 Abs. 3 SGB II)

Regelbedarfsstufe 4 328,00 Euro

Angehörige der Bedarfsgemeinschaft vor
Vollendung des 18. Lebensjahres

(§ 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 SGB II)
Kinder im 15. Lebensjahr

(§ 23 Nr. 1 3. Alternative SGB II)

Regelbedarfsstufe 5 308,00 Euro
Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

(§ 23 Nr. 1 2. Alternative SGB II)

Regelbedarfsstufe 6 250,00 Euro
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres

(§ 23 Nr. 1 1. Alternative SGB II)
Darstellung 1: Regelbedarfsstufen

2.3.7.2 Mehrbedarf

Über den Regelbedarf hinaus können aufgrund gewisser Lebensumstände Mehrbedarf

bestehen, welche in § 21 Zweites Buch Sozialgesetzbuch berücksichtigt werden. Die-

ser sieht in den Absätzen 2 bis 5 Mehrbedarfe für werdende Mütter, bei Alleinerzie-

hung, für erwerbsfähige behinderte Leistungsberechtigte mit Anspruch auf Leistungen

zur Teilhabe am Arbeitsleben oder Eingliederungshilfen sowie Mehrbedarfe für kosten-

aufwändige Ernährung vor. Die Summe dieser Mehrbedarfe darf gemäß Absatz 8 die

Höhe der Regelbedarfsstufe 1 nicht übersteigen. 
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Darüber hinaus gibt es im Einzelfall Mehrbedarfe für unabweisbare, laufende, nicht nur

einmalige besondere Bedarfe im Sinne des § 21 Abs. 6 Zweites Buch Sozialgesetz-

buch, die nicht durch Einsparmöglichkeiten aus dem Regelbedarf oder Zuwendungen

Dritter gedeckt werden können und erheblich vom Durchschnittsbedarf abweichen.

Absatz 7 sieht Mehrbedarfe für dezentrale Warmwasserzeugung vor für den Fall das

Warmwasser mittels Strom- oder Gasboiler erzeugt werden muss.

2.3.7.3 Bedarf für Unterkunft und Heizung

Die Bedarfe für Unterkunft und Heizung sind in § 22 Zweites Buch Sozialgesetzbuch

geregelt. Nach Absatz 1 sind sie in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anzuerken-

nen. Dabei kommt es jedoch darauf an, dass die tatsächlichen Aufwendungen ange-

messen sind,  also den Lebensumständen innerhalb des Leistungsbezuges entspre-

chen.68 Dazu kann gemäß § 22 Abs. 10 Zweites Buch Sozialgesetzbuch auch eine Ge-

samtangemessenheitsgrenze gebildet werden. Aufgrund der starken regionalen Unter-

schiede sieht § 22a Abs. 1 S. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch eine Satzungsermäch-

tigung der Kreise und kreisfreien Städte vor, die jeweils angemessene Höhe der Auf-

wendungen für  Unterkunft  und Heizung per Satzung festzulegen.  Warum diese ge-

bietsweise Betrachtung sinnvoll ist, zeigt sich in folgendem Vergleich des angemesse-

nen Wohnraumes, bzw. der Brutto-Kaltmieten in der Landeshauptstadt München69 und

der Stadt Plauen70:

Anzahl der
Personen im

Haushalt

Landeshauptstadt München Stadt Plauen

Wohnfläche Brutto-Kaltmiete Wohnfläche Brutto-Kaltmiete

1 50 m² 670,00 € 48 m² 258,72 €

2 65 m² 881,00 € 60 m² 315,00 €

3 75 m² 1.055,00 € 75 m² 374,25 €

4 90 m² 1.189,00 € 85 m² 435,20 €

5 105 m² 1.446,00 € 95 m ² 480,70 €

6 120 m² 1.737,00 € - -

jede weitere
Person

+ 15 m² 274,00 € + 10 m² 50,60 €

Darstellung 2: Vergleich der angemessenen Wohnkosten in München und Plauen 

68 Vgl. Definition in § 12 Abs. 3 S.2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch.
69 Landeshauptstadt München (o. J.), Seite 8.
70 Vogtlandkreis 2019.
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Nach § 22 Abs. 1 S. 3 Zweites Buch Sozialgesetzbuch können auch höhere Wohnkos-

ten anerkannt werden, soweit ein Umzug in angemessenen Wohnraum oder andere

Möglichkeiten der Kostensenkung nicht zumutbar sind, längstens jedoch für einen Zeit-

raum von 6  Monaten.  Danach würde  die  Leistung grundsätzlich  auf  angemessene

Wohnkosten abgesenkt werden. Darauf kann jedoch nach Satz 4 verzichtet werden,

wenn die eventuell anzuerkennenden Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten im

Sinnes des Absatzes 6 nicht im Verhältnis zur Einsparung der Kosten stehen. Grund-

sätzlich ist hierbei gemäß Satz 3 immer eine Einzelfallentscheidung zu treffen. 

§ 22 Absatz 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch stellt Kosten für Reparaturen und In-

standhaltung von angemessenem Wohneigentum den Mietkosten gleich,  soweit  die

Aufwendungen selbst angemessen sind. Übersteigende Kosten können unter bestimm-

ten Voraussetzungen darlehensweise erbracht werden.

Erhalten Leistungsberechtigte Rückerstattungen aus Nebenkostenabrechnungen, sind

diese gemäß § 22 Abs. 3 Zweites Buch Sozialgesetzbuch im Monat nach der Auszah-

lung auf die Bedarfe für Unterkunft und Heizung anzurechnen. Dies gilt jedoch nicht für

Guthaben und Erstattungen der Energiekosten, da diese gemäß § 20 Abs. 1 S1 Zwei-

tes Buch Sozialgesetzbuch dem Regelbedarf zuzuordnen sind.

Grundsätzlich werden die Bedarfe für Unterkunft und Heizung mit den übrigen Leis-

tungsbestandteilen an die Leistungsberechtigten gezahlt, welche gemäß § 20 Abs. 1

S. 4 Zweites Buch Sozialgesetzbuch eigenverantwortlich darüber verfügen. § 22 Abs. 7

Zweites Buch Sozialgesetzbuch ermöglicht jedoch die Zahlung direkt an den Vermieter,

grundsätzlich auf Antrag der Leistungsberechtigten. Bei Mietrückständen, Energiekos-

tenrückständen, krankheits- oder suchtbedingtem Unvermögen der zweckentsprechen-

den Mittelverwendung oder im Falle der Registrierung im Schuldnerverzeichnis soll die

Zahlung direkt an den Vermieter oder anderweitig Empfangsberechtigten gezahlt wer-

den. Gemäß Absatz 8 ist auch eine zumindest darlehensweise Übernahme von Schul-

den möglich, wenn dadurch die Unterkunft gesichert oder eine Notlage abgewehrt wer-

den kann, insbesondere bei drohender Wohnungslosigkeit. Hierbei sind die Gerichte im

Falle von Räumungsklagen nach § 22 Abs. 9 Zweites Buch Sozialgesetzbuch verpflich-

tet, dies an die Jobcenter zu melden.
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2.3.7.4 Abweichende Leistungserbringung

Weitere Möglichkeiten der Leistungserbringung eröffnet § 24 Zweites Buch Sozialge-

setzbuch.

Für unabweisbare Bedarfe, z. B Reparaturen, notwendige Anschaffungen, Diebstahl,

Brand oder Verlust71, die grundsätzlich vom Regelbedarf gedeckt werden sollten, aber

im Einzelfall  nicht  gedeckt  werden können,  ist  nach Absatz  1  bei  entsprechendem

Nachweis die darlehensweise Erbringung in Form von Geld- oder Sachleistungen mög-

lich.

Unter bestimmten Umständen ist nach Absatz 2 die Erbringung des Regelbedarfes als

Sachleistung  –  etwa  in  Form  von  Gegenständen,  (Lebensmittel-)Gutscheinen  oder

Kostenübernahmeerklärungen72 – vorgesehen, vor allem bei Anhaltspunkten für Alko-

hol- oder Drogenabhängigkeit oder mangelndem Vermögen der zweckentsprechenden

Mittelverwendung.

Nicht vom Regelbedarf abgebildete Bedarfe, wie Wohnungserstausstattungen, Beklei-

dung und Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt oder Kosten für orthopädi-

sche Schuhe oder therapeutische Geräte, können nach Absatz 3 gesondert in Form

von Geldleistung, auch durch Pauschalbeträge, erbracht werden.

2.3.7.5 Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Für Schülerinnen und Schüler vor vollendetem 25. Lebensjahr, die eine allgemeinbil-

dende oder berufsbildende Schule besuchen, jedoch keine Ausbildungsvergütung er-

halten, werden nach Maßgabe des § 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch Leistungen für

Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht. 

Für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten werden nach Absatz 2 die tatsächli-

chen Aufwendungen anerkannt. Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf nach Ab-

satz 3 werden zu Beginn des Schuljahres sowie im Halbjahr berücksichtigt. Des Weite-

ren werden Schülerbeförderungskosten nach Absatz 4, Kosten für Lernförderung nach

Absatz 5 sowie Kosten für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung nach Absatz 6 in

tatsächlicher Höhe anerkannt. 

71 BA, Fachliche Weisungen, § 24 SGB II, Seite 2.
72 BA, Fachliche Weisungen, § 24 SGB II, Seite 4.

25



Entstehen tatsächliche Aufwendungen für sportliche, kulturelle oder gesellige Aktivitä-

ten, häufig in Vereinen oder Kosten für Musikunterricht oder andere künstlerische, an-

geleitete Aktivitäten oder Freizeiten, so werden nach Absatz 7 pauschal 15 Euro mo-

natlich als Bedarf für Bildung und Teilhabe zuerkannt, wobei auch höhere mit diesen

Aktivitäten in Verbindung stehende Aufwendungen berücksichtigt werden können.

2.4 Gemeinsamer Ursprung von Unterhaltsvorschuss und Leistungen 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und denen nach dem Zweiten

Buch Sozialgesetzbuch liegt ein gemeinsames Ziel zugrunde: Die Sicherung des Le-

bensunterhaltes.

Während sich dieses Motiv im Falle der Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-

setzbuch unmittelbar aus der  Definition der Hilfebedürftigkeit  nach dem § 9 Abs.  1

Zweites Buch Sozialgesetzbuch ergibt,  ist  dies aus dem Unterhaltsvorschussgesetz

nicht direkt ersichtlich. Allerdings stellt der Unterhaltsvorschuss im Sinne des § 1 Unter-

haltsvorschussgesetz  eine  Ersatzleistung  für  ausbleibenden  Unterhalt  dar.  Nach

§ 1602 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch ist unterhaltsberechtigt, wer nicht in der Lage

ist, seinen Lebensunterhalt selbst zu decken. Die Höhe des Mindestunterhaltes richtet

sich nach § 1612a Abs. 1 S. 2 Bürgerliches Gesetzbuch nach dem steuerfrei zu stellen-

den sächlichen Existenzminimum des Kindes. Artikel 6 Abs. 1 des Grundgesetzes der

Bundesrepublik Deutschland gebietet die Steuerfreiheit des Existenzminimums. Nach

der gängigen Rechtsprechung73 ist die Grenze des einkommensteuerrechtlichen Exis-

tenzminimums, also des sächlichen Existenzminimums, grundsätzlich mindestens das

sozialhilferechtlich definierte Existenzminimum. Dieses ergibt sich nach § 28 Zwölftes

Buch Sozialgesetzbuch: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales veranlasst das

Statistische Bundesamt zu einer Sonderauswertung aufgrund der Einkommens- und

Verbrauchsstichprobe. Diese Auswertung wurde zuletzt anhand der Einkommens- und

Verbrauchsstichprobe 2013 durchgeführt und im aktuellen Regelbedarfsermittlungsge-

setz zusammengefasst. In Jahren ohne neue Ermittlung der Regelbedarfe werden die-

se  gemäß  §  28a  Zwölftes  Buch  Sozialgesetzbuch  in  der  Regelbedarfsstufen-Fort-

schreibungsverordnung entsprechend der Entwicklung der Preise und der Nettolöhne

fortgeschrieben. 

Sowohl Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch als auch Unterhaltsvor-

schuss  als  Ersatz  für  ausbleibenden  Unterhalt  haben  ihren  Ursprung  demnach  im

sächlichen Existenzminimum und dienen demnach der Sicherung dessen.

73 Bundesverfassungsgerichtsbeschluss vom 10.11.1998, 2 BvL 4293.
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3 Beispiele 

Im  Folgenden  werden  mögliche  Fallgestaltungen  sowie  die  dadurch  entstehenden

Wechselwirkungen anhand von fiktiven Beispielen erläutert. Die eingefügten Bescheide

des Jobcenters wurden auf Basis einer Excel-Tabelle eigens zu diesem Zweck erstellt.

Ausgangssituation für alle Beispiele ist folgende:

Frau Anita Meyer hat vier Kinder: Ben, geboren am 11.09.2003, Cindy, geboren am

19.02.2006, Emil, geboren am 11.05.2007 und Felix geboren am 29.06.2012. Sie ist

seit  kurzem alleinerziehend  und  bewohnt  mit  den Kindern  eine  kleine  Wohnung in

Plauen im Vogtland. Kindergeld erhält sie für alle vier Kinder. Unterhalt vom Kindesva-

ter für die gemeinsamen Kinder hat Sie bereits geltend gemacht, der Kindesvater ist je-

doch nicht leistungsfähig zur Unterhaltszahlung. Daher stellt sie für Ihre Kinder jeweils

einen Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

3.1 Beispiel 1: kein Sozialleistungsbezug

Frau Meyer arbeitet in abhängiger Beschäftigung und kommt selbst für Ihren Unterhalt

sowie den ihrer Kinder auf. Ein Sozialleistungsbezug besteht somit nicht. 

Für das Kind Felix, das aktuell sieben Jahre alt ist, kommt ein Anspruch auf Unterhalts-

vorschuss nach § 1 Abs.  1 Unterhaltsvorschussgesetz in Betracht.  Danach hat  An-

spruch auf Unterhaltsvorschuss, wer das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat

und im Geltungsbereich des Gesetzes – der Bundesrepublik Deutschland – bei einem

seiner Elternteile lebt, der alleinerziehend ist. Weiterhin kommt es darauf an, dass der-

jenige keinen Unterhalt vom anderen Elternteil, bzw. Waisenbezüge bei Tod des ande-

ren Elternteils oder eines Stiefelternteils erhält.

Felix ist aktuell sieben Jahre alt und hat demnach das zwölfte Lebensjahr noch nicht

vollendet. Er lebt mit seiner Mutter und den Geschwistern in Plauen und damit im Gel-

tungsbereich des Gesetzes. Aus dem Sachverhalt geht hervor, dass Frau Meier allei-

nerziehend ist und mangels Leistungsfähigkeit keinen Unterhalt vom Kindesvater für

die Kinder erhält.

Unter der Voraussetzung, dass Frau Meyer alle weiteren zur verwaltungsinternen Ver-

arbeitung nötigen Angaben gemacht hat, besteht für Felix Anspruch auf Unterhaltsvor-

schuss gemäß § 1 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz in der sich nach den Absätzen 1

und 2 des § 2 Unterhaltsvorschussgesetz ergebenden Höhe: In 2020 beträgt der Min-

destunterhalt nach § 1612a Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch in der für Felix maßgebli-

chen zweiten Altersstufe 424,00 Euro. Abzüglich des für ein erstes Kind zu zahlenden
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Kindergeldes in Höhe von 204,00 Euro ergibt sich ein Unterhaltsvorschusszahlbetrag

in Höhe von 220,00 Euro.

Fraglich ist, ob für die Kinder Ben, Cindy und Emil ebenfalls ein Anspruch nach § 1

Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz besteht. Ben ist aktuell 16 Jahre alt, Cindy 14 Jahre

und Emil zwölf Jahre. Alle drei haben demnach das zwölfte Lebensjahr bereits vollen-

det und der Anspruch nach § 1 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz ist somit für sie aus-

geschlossen.

Es kommt also ein Anspruch nach § 1 Abs. 1a S 1 Unterhaltsvorschussgesetz in Be-

tracht. Danach besteht über den Absatz 1 hinaus Anspruch auf Unterhaltsvorschuss-

leistungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn das Kind keine Leistungen

nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezieht oder aber die Hilfsbedürftigkeit nach

§ 9 Zweites Buch Sozialgesetzbuch vermieden werden kann oder der alleinerziehende

Elternteil über ein Einkommen in Höhe von mindestens 600 Euro brutto verfügt. 

Im Alter von 16, 14 und zwölf Jahren, haben Ben, Cindy und Emil das 18. Lebensjahr

offensichtlich noch nicht vollendet. Demnach eröffnet sich die Möglichkeit des Anspru-

ches auf Unterhaltsvorschuss nach § 1 Abs. 1a Unterhaltsvorschussgesetz, wonach

die weiteren Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sein müssen.

Wie auch Felix leben Ben, Cindy und Emil gemeinsam mit der alleinerziehenden Mutter

Anita Meyer in Plauen und damit im Geltungsbereich des Gesetzes. Unterhalt vom Kin-

desvater erhalten sie ebenfalls nicht.  Somit sind auch die übrigen Voraussetzungen

des Absatzes 1 erfüllt.

Aus dem Sachverhalt geht hervor, dass Anita Meyer für ihren Unterhalt sowie den ihrer

Kinder selbst aufkommt und keinerlei Sozialleistungen bezieht.

Somit besteht für die Kinder Ben, Cindy und Emil Anspruch auf Unterhaltsvorschuss-

leistungen nach § 1 Abs. 1a S. 1 Nr. 1 erste Alternative Unterhaltsvorschussgesetz in

der sich nach den Absätzen 1 und 2 des § 2 Unterhaltsvorschussgesetz ergebenden

Höhe: In 2020 beträgt der Mindestunterhalt nach § 1612a Abs. 1 Bürgerliches Gesetz-

buch in der für Ben, Cindy und Emil maßgeblichen dritten Altersstufe 497,00 Euro. Ab-

züglich des für ein erstes Kind zu zahlenden Kindergeldes in Höhe von 204,00 Euro er-

gibt sich ein Unterhaltsvorschusszahlbetrag in Höhe von jeweils 293,00 Euro.
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Zusammenfassend erhält Frau Anita Meyer für Felix 220,00 Euro sowie für Ben, Cindy

und Emil jeweils 293,00 Euro Unterhaltsvorschuss. In Summe ergibt dies einen Zahlbe-

trag von 1.099,00 Euro. Da Frau Meyer und ihre Kinder keinerlei Sozialleistungen er-

halten, erfolgt auch keine Anrechnung. Der Betrag steht der Familie dementsprechend

zusätzlich zu Frau Meyers Einkommen und dem Kindergeld zu.

3.2 Beispiel 2: Sozialleistungsbezug mit Vermeidung der 
Hilfsbedürftigkeit

Der Sachverhalt ist im Wesentlichen vergleichbar mit dem in Beispiel 1, mit dem Unter-

schied, dass Frau Meyer und ihre Kinder Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-

setzbuch vom Jobcenter Vogtland beziehen. Zum Nachweis legt Frau Meyer einen Be-

scheid des Jobcenters mit folgender Leistungsberechnung vor:

Darstellung 3: Jobcenter-Bescheid zu Beispiel 2, Version 1
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Höhe der monatlichen Bedarfe in Euro
Gesamtbedarf

Familienname Meyer Meyer Meyer Meyer Meyer
Vorname Anita Ben Emil Felix
Geburtsdatum 16.12.1984 11.09.2003 19.02.2006 11.05.2007 29.06.2012
Kundennummer 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460
Regelbedarf 1704,00 432,00 328,00 328,00 308,00 308,00

207,36
207,36

Grundmiete 329,00 65,80 65,80 65,80 65,80 65,80
Heizkosten 115,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
Nebenkosten 105,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
Gesamtbedarf 2460,36 749,16 437,80 437,80 417,80 417,80

Zu berücksichtigendes monatliches Einkommen
Gesamtbetrag 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460

sonstiges Einkommen
Kindergeld 853,00 204,00 204,00 210,00 235,00

853,00 204,00 204,00 210,00 235,00

Berücksichtigung des personenbezogenen Einkommens in Euro
Gesamtbetrag 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460

Gesamtbedarf 2460,36 749,16 437,80 437,80 417,80 417,80
853,00 204,00 204,00 210,00 235,00

Bedarf 1607,36 749,16 233,80 233,80 207,80 182,80

Cindy

Mehrbedarf für 
Alleinerziehende

Die Bedarfe für Unterkunf t und Heizung w erden zu gleichen Teilen auf die Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft aufgeteilt. Geringe 
Abw eichungen sind möglich, w enn der Gesamtbetrag der Bedarfe für Unterkunft und Heizung nicht exakt durch die 
Personenanzahl teilbar ist.

zu berücksichtigendes 
Gesamteinkommen
Bei Erw erbseinkommen bis zu 400,00 Euro w erden die Absetzbeträge für Werbungskosten, Versicherungsbeiträge und eine 
geförderte Altersvorsorge unabhängig von der tatsächlichen Höhe mit einem Betrag von 100,00 Euro (Grundabsetzungsbetrag) 
berücksichtigt. Bei Erw erbseinkommen über 400,00 Euro w erden die tatsächlichen Absetzbeträge für Werbungskosten, 
Versicherungsbeiträge und eine geförderte Altersvorsorge, mindestens aber 100,00 Euro berücksichtigt.

Auf  das monatliche Bruttoeinkommen aus Erw erbstätigkeit über 100,00 Euro bis 1.000,00 Euro w ird ein Freibetrag in Höhe von 20 
Prozent gew ährt. Auf das Bruttoeinkommen über 1.000,00 Euro bis 1.200,00 Euro ein w eiterer Freibetrag in Höhe von 10 Prozent. 
Wenn Sie ein minderjähriges Kind haben oder mit einem minderjährigen Kind in der Bedarfsgemeinschaft leben, w ird der Freibetrag 
in Höhe von 10 Prozent bis zu einem Bruttoeinkommen von 1.500,00 Euro gew ährt.

personenbezogenes 
Einkommen

Einkommen w ird grundsätzlich anteilig bedarfsbezogen auf  alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaf t verteilt. Ausgenommen von der 
Verteilung ist das Einkommen von Kindern. Kindeseinkommen w ird nur vom Bedarf des Kindes abgezogen. Die Verteilung des 
Kindergeldes richtet sich nach dem ungedeckten Bedarf des Kindes. Beträge, die das Kind nicht zur Deckung des eigenen Bedarfs 
benötigt, w erden als Einkommen des Kindergeldberechtigten berücksichtigt und in die Verteilung einbezogen.



Für Felix besteht ebenso wie im Beispiel 1 Anspruch nach § 1 Abs. 1 Unterhaltsvor-

schussgesetz unabhängig von dem Leistungsbezug nach dem Zweiten Buch Sozialge-

setzbuch.

Für Ben, Cindy und Emil kommt erneut ein Anspruch nach § 1 Abs. 1a S. 1 Unterhalts-

vorschussgesetz in Betracht. Die erste Alternative der Nummer 1, welche in Beispiel 1

zutreffend ist, ist nun aufgrund des vorliegenden Bezugs von Leistungen nach dem

Zweiten Buch Sozialgesetzbuch ausgeschlossen. 

Fraglich ist demnach, ob nach § 1 Abs. 1a S. 1 Nr. 1 zweite Alternative Unterhaltsvor-

schussgesetz die Hilfebedürftigkeit nach § 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuches

vermieden werden kann. Danach ist hilfebedürftig, wer seinen Lebensunterhalt nicht

oder nicht ausreichend aus eigenem Einkommen oder Vermögen sichern kann. 

Aus dem vorgelegten Beispiel ergibt sich für Ben und Cindy ein Bedarf in Höhe von je-

weils 437,80 Euro sowie für Emil in Höhe von 417,80 Euro. Als Einkommen der Kinder

wurde das Kindergeld in Höhe von 204,00 Euro für Ben und Cindy sowie in Höhe von

210,00 Euro für Emil bereits als vorrangige Leistung nach § 11 Abs. 1 S. 5 Zweites

Buch Sozialgesetzbuch berücksichtigt. Danach ergibt sich ein ungedeckter Bedarf in

Höhe von 233,80 Euro für Ben und Cindy sowie in Höhe von 207,80 Euro für Emil.

Die Hilfebedürftigkeit der Kinder wäre im Sinne des  § 1 Abs. 1a S. 1 Nr. 1 zweite Alter-

native zu vermeiden, wenn der Zahlbetrag des Unterhaltsvorschusses größer als der

ungedeckte Bedarf ist. 

Die Zahlbeträge ergeben sich ebenso wie in Beispiel 1 nach den Absätzen 1 und 2 des

§ 2 Unterhaltsvorschussgesetz und betragen für Ben, Cindy und Emil jeweils 293,00

Euro. Damit ist der Zahlbetrag des Unterhaltsvorschusses für die drei Kinder jeweils

höher als der ungedeckte Bedarf, bzw. die nach Zweitem Buch Sozialgesetzbuch zu

zahlende Leistung.

Somit kann die Hilfebedürftigkeit nach § 9 Zweites Buch Sozialgesetzbuch vermieden

werden und Ben, Cindy und Emil haben Anspruch auf Leistungen nach dem Unter-

haltsvorschussgesetz nach § 1 Abs.  1a S. 1 Nr. 1 zweite Alternative Unterhaltsvor-

schussgesetz in der sich nach den Absätzen 1 und 2 des § 2 Unterhaltsvorschussge-

setz ergebenden Höhe von jeweils 293,00 Euro.
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Nach Bewilligung der Unterhaltsvorschussleistungen legt Frau Meyer die Bewilligungs-

bescheide entsprechend Ihrer Mitwirkungspflicht nach § 60 Erstes Buch Sozialgesetz-

buch zur Mitteilung von Änderungen in den Verhältnissen vor.  Aufgrund dessen hat

eine neue Leistungsberechnung unter Einbeziehung der Unterhaltsvorschusszahlun-

gen zu erfolgen.

Danach stellt sich die Leistungsberechnung folgender Maßen dar:

Darstellung 4: Jobcenter-Bescheid zu Beispiel 2, Version 2
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Zu berücksichtigendes monatliches Einkommen
Gesamtbetrag 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460

sonstiges Einkommen
Unterhaltsvorschuss 1099,00 293,00 293,00 293,00 220,00
Kindergeld 853,00 59,20 144,80 144,80 124,80 197,80

59,20
85,20
37,20

1952,00 240,80 437,80 437,80 417,80 417,80

Berücksichtigung des personenbezogenen Einkommens in Euro
Gesamtbetrag 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460

Gesamtbedarf 2460,36 749,16 437,80 437,80 417,80 417,80
1711,20 437,80 437,80 417,80 417,80

Bedarf 749,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Berücksichtigung des verteilbaren Einkommens in Euro
Gesamtbetrag 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460

Einkommen 240,80 240,80

240,80 240,80

Höhe der monatlich zustehenden Leistungen nach Berücksichtigung von Einkommen in Euro
Anspruch 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460

Regelbedarf 191,20 191,2

207,36 207,36

109,80 109,80
Summe 508,36 508,36

zu berücksichtigendes 
Gesamteinkommen
Bei Erw erbseinkommen bis zu 400,00 Euro w erden die Absetzbeträge für Werbungskosten, Versicherungsbeiträge und eine 
geförderte Altersvorsorge unabhängig von der tatsächlichen Höhe mit einem Betrag von 100,00 Euro (Grundabsetzungsbetrag) 
berücksichtigt. Bei Erw erbseinkommen über 400,00 Euro w erden die tatsächlichen Absetzbeträge für Werbungskosten, 
Versicherungsbeiträge und eine geförderte Altersvorsorge, mindestens aber 100,00 Euro berücksichtigt.

Auf das monatliche Bruttoeinkommen aus Erw erbstätigkeit über 100,00 Euro bis 1.000,00 Euro w ird ein Freibetrag in Höhe von 20 
Prozent gew ährt. Auf das Bruttoeinkommen über 1.000,00 Euro bis 1.200,00 Euro ein w eiterer Freibetrag in Höhe von 10 Prozent. 
Wenn Sie ein minderjähriges Kind haben oder mit einem minderjährigen Kind in der Bedarfsgemeinschaft leben, w ird der Freibetrag in 
Höhe von 10 Prozent bis zu einem Bruttoeinkommen von 1.500,00 Euro gew ährt.

personenbezogenes 
Einkommen

Einkommen w ird grundsätzlich anteilig bedarfsbezogen auf alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft verteilt. Ausgenommen von der 
Verteilung ist das Einkommen von Kindern. Kindeseinkommen w ird nur vom Bedarf des Kindes abgezogen. Die Verteilung des 
Kindergeldes richtet sich nach dem ungedeckten Bedarf  des Kindes. Beträge, die das Kind nicht zur Deckung des eigenen Bedarfs 
benötigt, w erden als Einkommen des Kindergeldberechtigten berücksichtigt und in die Verteilung einbezogen.

Anteil verteilbares 
Einkommen
In der Bedarfsgemeinschaft ist jede Person im Verhältnis ihres individuellen Bedarfs zum Gesamtbedarf  der Bedarfsgemeinschaf t 
hilfebedürf tig. Die Einkommensverteilung auf die Personen in der Bedarfsgemeinschaft erfolgt nach deren individuellen 
Bedarfsanteilen. Hierzu w ird für die Berechnung des auf  die Einzelperson zu verteilenden Einkommens das gesamte verteilbare 
Einkommen mit dem zu berücksichtigenden Bedarf der Einzelperson multipliziert und durch den verbleibenden Gesamtbedarf der 
Bedarfsgemeinschaft dividiert.

Mehrbedarf für 
Alleinerziehende
KdU – Miete/Eigentum

Anzurechnendes Einkommen deckt zunächst die Bedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes.Das nach dieser Anrechnung 
verbleibende Einkommen deckt die Bedarfe für Unterkunf t und Heizung.



Daraus ist ersichtlich, dass der Bedarf aller Kinder durch Unterhaltsvorschuss und Kin-

dergeld gedeckt ist. Sie können also ihren Lebensunterhalt durch eigenes Einkommen

sichern und sind somit nicht mehr hilfebedürftig im Sinne des § 9 Zweites Buch Sozial-

gesetzbuch. Die den Bedarf der Kinder übersteigenden Anteile des Kindergeldes sind

Frau  Meyer  als  Kindergeldberechtigter  als  Einkommen  zuzuordnen.74 Dementspre-

chend vermindert sich der ungedeckte Bedarf von Frau Meyer auf 508,36 Euro. 

Die finanzielle Lage des Haushaltes von Frau Meyer stellt sich nun derart dar, dass ein

Bedarf, verteilt auf Regelleistungen, Mehrbedarf und Kosten der Unterkunft und Hei-

zung, in Höhe von nach wie vor 2.460,36 Euro besteht. Dieser wurde vor Bewilligung

der  Unterhaltsvorschussleistungen  durch  Kindergeld  und  Jobcenter-Leistungen  ge-

deckt. Nach Bewilligung wird der Bedarf zusätzlich noch durch Unterhaltsvorschuss-

zahlungen gedeckt. In Summe steht der Familie aufgrund der Anrechnungsvorschriften

dennoch weiterhin der Betrag 2.460,36 Euro zur Verfügung.

3.3 Beispiel 3: Sozialleistungsbezug ohne Vermeidung der 
Hilfsbedürftigkeit

Nun lebt Familie Meyer in München und Frau Meyer legt dementsprechend den umsei-

tigen Bescheid des Jobcenters München mit deutlich höheren Kosten für Unterkunft

und Heizung vor.

Der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss für Felix ergibt sich unverändert nach § 1 Abs. 1

Unterhaltsvorschussgesetz.

Für den Anspruch auf Unterhaltsvorschuss der Kinder Ben, Cindy und Emil nach § 1

Abs. 1a S.1 Nr. 1 zweite Alternative Unterhaltsvorschussgesetz ist erneut fraglich, ob

durch Unterhaltsvorschuss die Hilfebedürftigkeit nach § 9 Zweites Buch Sozialgesetz-

buch vermieden werden kann. 

Aus der vorgelegten Leistungsberechnung geht hervor, dass für Ben und Cindy nach

Anrechnung des Kindergeldes ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 433,00 Euro sowie

für Emil in Höhe von 407,00 Euro verbleibt. Der sich nach § 2 Absätzen 1 und 2 Unter-

haltsvorschussgesetz  ergebende  Zahlbetrag  des  Unterhaltsvorschusses  beträgt  für

Ben, Cindy und Emil jeweils ein Betrag in Höhe von 293,00 Euro.

74 BA, Fachliche Weisungen § 11-11b SGB II, Seite 14.
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Darstellung 5: Jobcenter-Bescheid zu Beispiel 3

 

Der ungedeckte Bedarf jeweils in Höhe von 433,00 Euro, bzw. 407,00 Euro übersteigt

den potenziellen Zahlbetrag des Unterhaltsvorschusses damit deutlich. Eine Vermei-

dung der Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 Zweites Buch Sozialgesetzbuch ist nicht

möglich und der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss nach § 1 Abs. 1a S. 1 Nr. 1 erste

Alternative Unterhaltsvorschussgesetz somit ausgeschlossen. Ein Anspruch nach der

zweiten Alternative kommt nicht in Betracht, da Frau Meyer kein Einkommen aus Er-

werbstätigkeit erzielt.
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Höhe der monatlichen Bedarfe in Euro
Gesamtbedarf

Familienname Meyer Meyer Meyer Meyer Meyer
Vorname Anita Ben Emil Felix
Geburtsdatum 16.12.1984 11.09.2003 19.02.2006 11.05.2007 29.06.2012
Kundennummer 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460
Regelbedarf 1704,00 432,00 328,00 328,00 308,00 308,00

207,36
207,36

Grundmiete 1225,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00
Heizkosten 115,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
Nebenkosten 205,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00
Gesamtbedarf 3456,36 948,36 637,00 637,00 617,00 617,00

Zu berücksichtigendes monatliches Einkommen
Gesamtbetrag 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460

sonstiges Einkommen
Kindergeld 853,00 204,00 204,00 210,00 235,00

853,00 204,00 204,00 210,00 235,00

Berücksichtigung des personenbezogenen Einkommens in Euro
Gesamtbetrag 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460

Gesamtbedarf 3456,36 948,36 637,00 637,00 617,00 617,00
853,00 204,00 204,00 210,00 235,00

Bedarf 2603,36 948,36 433,00 433,00 407,00 382,00

Cindy

Mehrbedarf für 
Alleinerziehende

Die Bedarfe für Unterkunft und Heizung w erden zu gleichen Teilen auf die Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft aufgeteilt. Geringe 
Abw eichungen sind möglich, w enn der Gesamtbetrag der Bedarfe für Unterkunft und Heizung nicht exakt durch die Personenanzahl 
teilbar ist.

zu berücksichtigendes 
Gesamteinkommen
Bei Erw erbseinkommen bis zu 400,00 Euro w erden die Absetzbeträge für Werbungskosten, Versicherungsbeiträge und eine 
geförderte Altersvorsorge unabhängig von der tatsächlichen Höhe mit einem Betrag von 100,00 Euro (Grundabsetzungsbetrag) 
berücksichtigt. Bei Erw erbseinkommen über 400,00 Euro w erden die tatsächlichen Absetzbeträge für Werbungskosten, 
Versicherungsbeiträge und eine geförderte Altersvorsorge, mindestens aber 100,00 Euro berücksichtigt.

Auf das monatliche Bruttoeinkommen aus Erw erbstätigkeit über 100,00 Euro bis 1.000,00 Euro w ird ein Freibetrag in Höhe von 20 
Prozent gew ährt. Auf das Bruttoeinkommen über 1.000,00 Euro bis 1.200,00 Euro ein w eiterer Freibetrag in Höhe von 10 Prozent. 
Wenn Sie ein minderjähriges Kind haben oder mit einem minderjährigen Kind in der Bedarfsgemeinschaft leben, w ird der Freibetrag in 
Höhe von 10 Prozent bis zu einem Bruttoeinkommen von 1.500,00 Euro gew ährt.

personenbezogenes 
Einkommen

Einkommen w ird grundsätzlich anteilig bedarfsbezogen auf alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaf t verteilt. Ausgenommen von der 
Verteilung ist das Einkommen von Kindern. Kindeseinkommen w ird nur vom Bedarf des Kindes abgezogen. Die Verteilung des 
Kindergeldes richtet sich nach dem ungedeckten Bedarf  des Kindes. Beträge, die das Kind nicht zur Deckung des eigenen Bedarfs 
benötigt, w erden als Einkommen des Kindergeldberechtigten berücksichtigt und in die Verteilung einbezogen.



Für Felix besteht nach Anrechnung des Kindergeldes ein ungedeckter Bedarf in Höhe

von 382,00 Euro, welcher auch durch die Gewährung des Unterhaltsvorschusses in

Höhe von 220,00 Euro nicht gedeckt werden kann. Da aber der Anspruch auf Unter-

haltsvorschuss bereits nach § 1 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz besteht, kommt es

auf die Vermeidung der Hilfebedürftigkeit für Felix nicht an.

Nach erneuter Leistungsberechnung durch das Jobcenter München ergibt sich lediglich

eine Veränderung für Felix,  in dem hier neben dem Kindergeld auch Unterhaltsvor-

schuss als vorrangige Leistung nach § 11 Zweites Buch Sozialgesetzbuch angerechnet

wird. Der Gesamtbedarf der Familie liegt vor der Bewilligung von Unterhaltsvorschuss

ebenso wie danach bei 3.456,36 Euro.

3.3.1 Hinweis Kinderwohngeld

Unter Umständen ist eine Vermeidung der Hilfebedürftigkeit möglich durch die Gewäh-

rung von sogenanntem Kinderwohngeld nach Wohngeldgesetz.  Ein Verweis darauf,

Wohngeld als vorrangige Leistung in Anspruch zu nehmen ist nach § 12a S. 2 Nr. 2

Zweites Buch Sozialgesetzbuch jedoch nur möglich, wenn die Hilfebedürftigkeit der ge-

samten Bedarfsgemeinschaft für einen Zeitraum von zusammenhängend drei Monaten

vermieden werden würde.75 Dennoch steht es den Leistungsberechtigten frei, Wohn-

geld zu beantragen, insbesondere da sich im Fall einer positiven Entscheidung durch

die  Vermeidung der  Hilfsbedürftigkeit  durch Kindergeld,  Kinderwohngeld und Unter-

haltsvorschuss ein Anspruch nach § 1 Abs. 1a S. 1 Nr. 1 zweite Alternative Unterhalts-

vorschussgesetz ergeben könnte. Eine fiktive Prüfung durch die Unterhaltsvorschuss-

stellen ist nicht möglich und rechtlich auch nicht vorgesehen, denn nach § 1 Abs. 1a

S. 2 Unterhaltsvorschussgesetz ist  auf den zuletzt  bekanntgegebenen Bescheid des

Jobcenters abzustellen.

3.4 Beispiel 4: Sozialleistungsbezug mit mindestens 600,00 Euro 
Brutto-Einkommen

Der Sachverhalt hat sich nun dahingehend verändert, dass Frau Meyer mit Ihren Kin-

dern in München lebt und wöchentlich 25 Stunden in der Pflege zu Mindestlohn arbei-

tet  und zusätzlich  mit  Jobcenter-Leistungen aufstockt.  Sie  legt  den umseitigen  Be-

scheid des Jobcenters München vor.

75 BA, Fachliche Weisungen § 12a SGB II, Seite 3.
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Höhe der monatlichen Bedarfe in Euro
Gesamtbedarf

Familienname Meyer Meyer Meyer Meyer Meyer
Vorname Anita Ben Emil Felix
Geburtsdatum 16.12.1984 11.09.2003 19.02.2006 11.05.2007 29.06.2012
Kundennummer 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460
Regelbedarf 1704,00 432,00 328,00 328,00 308,00 308,00

207,36
207,36

Grundmiete 1225,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00
Heizkosten 115,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
Nebenkosten 205,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00
Gesamtbedarf 3456,36 948,36 637,00 637,00 617,00 617,00

Zu berücksichtigendes monatliches Einkommen
Gesamtbetrag 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460

Einkommen aus Erwerbstätigkeit
brutto 1135,00 1135,00
netto 901,39 901,39

213,50 213,50

687,89 687,89

sonstiges Einkommen
Kindergeld 853,00 204,00 204,00 210,00 235,00

1540,89 687,89 204,00 204,00 210,00 235,00

Berücksichtigung des personenbezogenen Einkommens in Euro
Gesamtbetrag 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460

Gesamtbedarf 2508,00 637,00 637,00 617,00 617,00
853,00 204,00 204,00 210,00 235,00

Bedarf 1655,00 433,00 433,00 407,00 382,00

Berücksichtigung des verteilbaren Einkommens in Euro
Gesamtbetrag 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460

Einkommen 687,89 687,89

687,89 250,59 114,41 114,41 107,54 100,94

Höhe der monatlich zustehenden Leistungen nach Berücksichtigung von Einkommen in Euro
Anspruch 078D123456 078D123457 078D123458 078D123459 078D123460

Regelbedarf 200,59 181,41 9,59 9,59 -9,54 -27,94

207,36 207,36

1507,52 309,00 309,00 309,00 299,46 281,06
Summe 1915,47 697,77 318,59 318,59 299,46 281,06

Darstellung 6: Jobcenter-Bescheid zu Beispiel 4

Cindy

Mehrbedarf für 
Alleinerziehende

Die Bedarfe für Unterkunft und Heizung w erden zu gleichen Teilen auf  die Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft aufgeteilt. Geringe 
Abw eichungen sind möglich, w enn der Gesamtbetrag der Bedarfe für Unterkunft und Heizung nicht exakt durch die Personenanzahl 
teilbar ist.

Abzüglich Freibetrag auf 
das Erwerbseinkommen
Zwischensumme 
Erwerbseinkommen

zu berücksichtigendes 
Gesamteinkommen
Bei Erw erbseinkommen bis zu 400,00 Euro w erden die Absetzbeträge für Werbungskosten, Versicherungsbeiträge und eine 
geförderte Altersvorsorge unabhängig von der tatsächlichen Höhe mit einem Betrag von 100,00 Euro (Grundabsetzungsbetrag) 
berücksichtigt. Bei Erw erbseinkommen über 400,00 Euro w erden die tatsächlichen Absetzbeträge für Werbungskosten, 
Versicherungsbeiträge und eine geförderte Altersvorsorge, mindestens aber 100,00 Euro berücksichtigt.
Auf das monatliche Bruttoeinkommen aus Erw erbstätigkeit über 100,00 Euro bis 1.000,00 Euro w ird ein Freibetrag in Höhe von 20 
Prozent gew ährt. Auf das Bruttoeinkommen über 1.000,00 Euro bis 1.200,00 Euro ein w eiterer Freibetrag in Höhe von 10 Prozent. 
Wenn Sie ein minderjähriges Kind haben oder mit einem minderjährigen Kind in der Bedarfsgemeinschaft leben, w ird der Freibetrag in 
Höhe von 10 Prozent bis zu einem Bruttoeinkommen von 1.500,00 Euro gew ährt.

personenbezogenes 
Einkommen

Einkommen w ird grundsätzlich anteilig bedarfsbezogen auf alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft verteilt. Ausgenommen von der 
Verteilung ist das Einkommen von Kindern. Kindeseinkommen w ird nur vom Bedarf des Kindes abgezogen. Die Verteilung des 
Kindergeldes richtet sich nach dem ungedeckten Bedarf  des Kindes. Beträge, die das Kind nicht zur Deckung des eigenen Bedarfs 
benötigt, w erden als Einkommen des Kindergeldberechtigten berücksichtigt und in die Verteilung einbezogen.

Anteil verteilbares 
Einkommen
In der Bedarfsgemeinschaft ist jede Person im Verhältnis ihres individuellen Bedarfs zum Gesamtbedarf der Bedarfsgemeinschaft 
hilfebedürf tig. Die Einkommensverteilung auf die Personen in der Bedarfsgemeinschaft erfolgt nach deren individuellen 
Bedarfsanteilen. Hierzu w ird für die Berechnung des auf  die Einzelperson zu verteilenden Einkommens das gesamte verteilbare 
Einkommen mit dem zu berücksichtigenden Bedarf  der Einzelperson multipliziert und durch den verbleibenden Gesamtbedarf  der 
Bedarfsgemeinschaft dividiert.

Mehrbedarf für 
Alleinerziehende
KdU – Miete/Eigentum

Anzurechnendes Einkommen deckt zunächst die Bedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes.Das nach dieser Anrechnung 
verbleibende Einkommen deckt die Bedarfe für Unterkunft und Heizung.



Der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss für Felix ergibt sich weiterhin unverändert nach

§ 1 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz. Für Felix besteht nach Anrechnung des Kinder-

geldes ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 382,00 Euro, bzw. nach Anrechnung des

verteilbaren Einkommens 281,00 Euro, welcher auch durch die Gewährung des Unter-

haltsvorschusses in Höhe von 220,00 Euro nicht gedeckt werden kann. Da aber der

Anspruch auf Unterhaltsvorschuss bereits nach § 1 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz

besteht, kommt es auf die Vermeidung der Hilfebedürftigkeit nicht an.

Für Ben und Cindy verbleibt ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 433,00 Euro, bzw.

nach Anrechnung des verteilbaren Einkommens in Höhe von 318,59 Euro sowie für

Emil ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 407,00 Euro, bzw. 299,46 Euro. Eine Vermei-

dung der Hilfsbedürftigkeit gemäß § 1 Abs. 1a S. 1 Nr. 1 zweite Alternative Unterhalts-

vorschussgesetz ist demnach nicht möglich.

Es kommt somit der Anspruch nach § 1 Abs. 1a S. 1 Nr. 2 Unterhaltsvorschussgesetz

in Betracht. Danach hat Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, wessen alleiner-

ziehender Elternteil über ein Einkommen im Sinne des § 11 Abs. 1 S. 1 Zweites Buch

Sozialgesetzbuch in Höhe von mindesten 600 Euro verfügt, allerdings ohne Abzug der

Absetzbeträge nach § 11b Zweites Buch Sozialgesetzbuch. Demnach ist die Höhe des

Brutto-Einkommens maßgebend.

Frau Meyer erzielt laut dem vorgelegten Bescheid des Jobcenters München ein Ein-

kommen in Höhe von 1.135,00 Euro brutto. Dieser Betrag übersteigt den Mindestbe-

trag in Höhe von 600,00 Euro deutlich. 

Damit besteht für Ben, Cindy und Emil Anspruch auf Leistungen nach dem Unterhalts-

vorschussgesetz nach § 1 Abs. 1a S. 1 Nr. 2 Unterhaltsvorschussgesetz in der sich

nach den Absätzen 1 und 2 des § 2 Unterhaltsvorschussgesetz ergebenden Höhe von

jeweils 293,00 Euro.

Für die finanzielle Situation der Familie Meyer bedeutet dies nun, dass der Gesamtbe-

darf in Höhe von 3.456,36 Euro gedeckt wird durch Kindergeld in Höhe von 853,00

Euro, Unterhaltsvorschuss in Höhe von 1.099,00 Euro, zu berücksichtigendes Einkom-

men in Höhe von 687,89 Euro und verbleibenden Leistungen des Jobcenters in Höhe

von 816,47 Euro. Insgesamt steht der Familie demnach nicht mehr Geld zur Verfügung

als vorher.
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3.5 Schlussfolgerungen

Die Beispiele zeigen eines sehr deutlich: In der Regel profitieren Familien ohne Sozial-

leistungsbezug, denn lediglich in mit Beispiel 1 vergleichbaren Fällen steigt das Haus-

haltseinkommen durch die Gewährung von Unterhaltsvorschuss tatsächlich. In den üb-

rigen Beispielen wird der nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch festgestellte Be-

darf nach der Gewährung durch verschiedene Leistungen gedeckt. Wurden die Bedar-

fe vorher von Arbeitslosengeld II, bzw. Sozialgeld und Kindergeld sowie evtl. Bildungs-

und Teilhabeleistungen gedeckt,  wird ab der Bewilligung des Unterhaltsvorschusses

dieser  bei  den jeweils  anderen Leistungen angerechnet,  so dass  den Familien am

Ende nicht mehr Geld zur Verfügung steht. Das Einkommen verteilt sich schlussendlich

auf mehrere Ansprüche und wird von unterschiedlichen Behörden gezahlt.

Einzig Fälle, die ähnlich gelagert sind wie Beispiel 4, in denen der alleinerziehende El-

ternteil mindestens 600,00 Euro Brutto-Einkommen erzielt, wirken unter Umständen als

eine Motivationshilfe.  Häufig ist  die Hürde für Alleinerziehende,  aus dem Sozialleis-

tungsbezug heraus eine berufliche Tätigkeit aufzunehmen um den Bedarf der Familie

selbst zu decken zu können zu hoch. Hier ist der Unterhaltsvorschuss durchaus in der

Lage, diese Hürde zu verkleinern. Im Falle von Beispiel 4 verblieb vor der Gewährung

von  Unterhaltsvorschuss  ein  ungedeckter  Bedarf  der  Familie  in  Höhe  von

1.915,47 Euro – aus Sicht der bereits in Teilzeit arbeitenden Frau Meyer ein immenser

Betrag, der für sie unmöglich selbst zu erwirtschaften ist. Ab Bewilligung besteht noch

ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 816,47 Euro – hier scheint es schon realistischer,

mit einer Erhöhung der Arbeitszeit oder einer Qualifizierung ein höheres Einkommen,

dass die autonome Bedarfsdeckung ermöglicht, zu erreichen.

Deutlicher wird es sogar noch in Beispiel 1: Während Frau Meyer und ihre Kinder vor

Bewilligung des Unterhaltsvorschusses für  die  Kinder  einen ungedeckten Bedarf  in

Höhe von 1.607,36 Euro hatten, sind es nach Bewilligung lediglich noch 508,36 Euro –

ein Betrag, der durchaus auch in einer Teilzeittätigkeit im Niedriglohnsektor zu erwirt-

schaften ist. Unterhaltsvorschuss könnte hier also aus Anreiz wirken, überhaupt eine

Arbeitstätigkeit aufzunehmen.
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3.5.1 Hinweis Kindergrundsicherung

Ein Ansatzpunkt, die Vielzahl der verschiedenen Leistungen, die im Kern den Lebens-

unterhalt von Kindern sichern sollen, zu bündeln ist das in politischer Diskussion ste-

hende Konzept der Kindergrundsicherung. Ziel ist es vor allem, den Leistungsdschun-

gel zu beseitigen, der für viele Familien derart undurchsichtig ist, dass viele Leistungen

nicht bei den anspruchsberechtigten Kindern und Familien ankommen. Weiterhin wird

zur wirksamen Vermeidung von Kinderarmut gefordert, das sozialrechtliche Existenz-

minimum für Kinder neu zu ermitteln um Kindern eine gute Teilhabe zu ermöglichen.

Der Bundesregierung liegt aktuell ein dementsprechender Antrag des Bündnis 90/Die

Grünen vor.76 Insgesamt würden sich durch die Neuermittlung der kindlichen Bedarfe

auch die Sätze für den Mindestunterhalt und dementsprechend auch  für den Unter-

haltsvorschusses erhöhen, da sich der Mindestunterhalt ebenso auf das sozialrechtli-

che Existenzminimum bezieht. Im Zuge der Einführung des Kindergrundsicherungsge-

setzes fordert der Antrag ebenfalls die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes da-

hingehend, dass die Kindergrundsicherung entgegen der bisherigen Regelung des Kin-

dergeldes nur noch hälftig angerechnet werden soll, vergleichbar der unterhaltsrechtli-

chen Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch. 

Das Bündnis „Kindergrundsicherung“ – ein Zusammenschluss von 14 Sozialverbänden

– fordert darüber hinaus, dass auch der Unterhaltsvorschuss in der Kindergrundsiche-

rung aufgeht.77 Das hätte zwar eine Entlastung der Unterhaltspflichtigen bis zur Höhe

der Kindergrundsicherung sowie eine Belastung der Solidargemeinschaft  zur Folge,

birgt jedoch auch Potenzial zur Einsparung von Verwaltungsmitteln. Die Durchsetzung

übergegangener Unterhaltsansprüche ist schwierig, langwierig und oft nicht erfolgreich

und bindet enorm viele Ressourcen und Kapazitäten – in den Behörden und den Ge-

richten.

In jedem Fall ist die Kindergrundsicherung als Leistung für alle Kinder konzipiert, wobei

der potenzielle Höchstbetrag je nach Einkommen der Eltern auf einen Sockelbetrag ab-

geschmolzen wird.

Der herausragendste Vorteil der Kindergrundsicherung ist vor allem die Zuständigkeit

einer Behörde, während aktuell neben den Jobcenter die Kindergeldstellen sowie die

Unterhaltsvorschussstellen – häufig sogar weitere Behörden für weitere Leistungen –

mit zuständig sind für Leistungen, die sich gegenseitig beeinflussen.

76 Bundestag-Drucksache 19/14326.
77 Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e. V. (o. J.).
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4 Statistische Betrachtungen

4.1 UVG Statistik

Zur  Darstellung  der  Entwicklung  der  Fallzahlen  in  den  Unterhaltsvorschussstellen

Deutschland dienen die Zahlen der UVG Statistik des Bundesministeriums für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend.78 

Darstellung 7: Entwicklung der Fallzahlen im Unterhaltsvorschuss 

Zum Stichdatum 30. Juni 2017 und somit vor der Ausweitung des Unterhaltsvorschuss-

gesetzes erhielten in Deutschland 414.004 Kinder Unterhaltsvorschuss, in der ersten

Altersstufe bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres waren es 198.110 und in der zwei-

ten Altersstufe bis zum vollendeten 12. Lebensjahr waren es 205.830 Kinder.79

Im zweiten Halbjahr 2017 mit Wirkung der Gesetzesausweitung wurden deutschland-

weit 262.030 Anträge erfasst, wobei aufgrund technischer Verzögerungen nicht alle An-

träge erfasst werden konnten. Davon wurden in 136.309 Fällen und damit etwa der

Hälfte  der  Anträge  erneute  Bewilligungen  erteilt,  87.043  Erstbewilligungen  sowie

38.678 Ablehnungen.80 2018 waren es insgesamt 420.477 Anträge, wovon in 191.350

Fällen eine Erstbewilligung erteilt wurde, 147.116 Anträge wurden erneut bewilligt so-

wie 82.011 abgelehnt.81 Die Antragsstatistik für 2019 liegt noch nicht vor.

78 BMFSFJ, UVG-Geschäftsstatistik 2017/2018.
79 BMFSFJ, UVG-Geschäftsstatistik Tabelle 1: Leistungsberechtigte 2017.
80 BMFSFJ, UVG-Geschäftsstatistik Tabelle 2: Antragsbearbeitung 2017.
81 BMFSFJ, UVG-Geschäftsstatistik Tabelle 2: Antragsbearbeitung 2018.
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Zum  30. Juni 2019 erhielten insgesamt 825.124 Kinder Unterhaltsvorschuss und damit

fast doppelt so viele Kinder wie im vor Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Im Vergleich zu den Zahlen aus 2017 hat sich die Anzahl der Kinder in der ersten Al-

tersstufe um knapp 5 % auf 198.110 reduziert. In der zweiten Altersstufe hingegen ist

ein Anstieg um knapp 70 % auf 348.578 Kinder zu verzeichnen. In der dritten Altersstu-

fe sind 278.436 Fälle hinzugekommen.82

Von 223.352 bewilligten Anträgen im zweiten Halbjahr 2017 waren mit 88.750 Kindern

39,7 % im Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch. Im Jahr

2018 waren es von 338.466 Bewilligungen 185.724 Kinder mit Sozialleistungsbezug,

somit 54,8 %.

4.2 Unterhaltsvorschuss im Leistungsbezug nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch

Innerhalb der „Grundsicherungsstatistik SGBII“ ist es nicht möglich direkt zu erfassen,

wie viele Kinder im Leistungsbezug auch Unterhaltsvorschuss erhalten, da die Einkom-

mensart „Unterhaltsvorschuss“ innerhalb der statistischen Erfassung nicht dargestellt

wird, sondern lediglich die Einkommensart „Unterhalt“, die auch Unterhaltsvorschuss-

leistungen mit einbezieht. Daher hat die Bundesagentur für Arbeit innerhalb ihrer Sta-

tistik eine Näherungslösung erarbeitet, wodurch Kinder mit und ohne Regelleistungsbe-

zug in Bedarfsgemeinschaften erfasst werden, welche Einkommen der Art „Unterhalt“

etwa in der Höhe der jeweiligen Unterhaltsvorschussleistungen beziehen.83

Obwohl das Messkonzept zahlreiche Ungenauigkeiten aufweist – es werden u. a. auch

Unterhaltszahlungen in Höhe von Unterhaltsvorschuss erfasst  oder  gekürzte Unter-

haltsvorschusszahlungen  wegen  Einkommen,  Unterhalt  oder  Halbwaisenrente  nicht

berücksichtigt – zeigt die Darstellung 8 dennoch eine Tendenz.

Während die Zahl der Kinder mit Unterhaltsvorschuss im Leistungsbezug nach dem

Zweiten Buch Sozialgesetzbuch im Alter bis sechs Jahre Juli 2017 nach einem Rück-

gang von 162.017 Kindern auf 150.429 Kinder im Januar 2018 weitgehend gleichblei-

bend verläuft, so steigt der Anteil der Kinder in der zweiten und dritten Altersstufe stetig

an. 

82 BMFSFJ, UVG-Geschäftsstatistik  Tabelle 1: Leistungsberechtigte 2019.
83 BA 2019, Unterhaltsvorschuss in der Grundsicherungsstatistik SGB II, Seite 4.

40



Erhielten im Juli 2017 noch 108.300 Kinder zwischen sechs und zwölft Jahren Unter-

haltsvorschuss neben Grundsicherungsleistungen, waren es im Januar 2018 bereits

140.424 sowie im Juli 2018 165.397. In der dritten Altersstufe, also Kinder zwischen

zwölf und 18 Jahren, waren es im Juli 2017 1.363, im Januar 2018 bereits 25.897 und

im Juli 2018 stieg die Zahl auf 46.792. 

Darstellung 8: Minderjährige  Regelleistungsberechtigte  und  Kinder  ohne  Leistungsanspruch  mit  Ein-
kommen aus Unterhalt in Höhe der Unterhaltsvorschussbeträge84 

Da es sich nur um eine Näherungslösung handelt und einige Fallgestaltungen, wie be-

reits erwähnt, nicht mit erfasst werden, so dürften die tatsächlichen Zahlen insgesamt

noch höher ausfallen.

84  BA 2019, Unterhaltsvorschuss in der Grundsicherungsstatistik SGB II, 
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4.3 Situation in den Unterhaltsvorschussstellen 

Um einen Überblick über die Lage in den Unterhaltsvorschussstellen selbst wurde ein

Fragebogen85 an die Unterhaltsvorschussstellen des Vogtlandkreises sowie der Stadt

Leipzig versandt um einige Daten zu erfragen.

Die Antworten86 spiegeln im Wesentlichen die Entwicklung der Bundesstatistik wider:

Im Vogtlandkreis gab es vor Ausweitung des Gesetzes 1.536 Zahlfälle, 743 in der ers-

ten Altersstufe sowie 793 in der zweiten Altersstufe. Ähnlich der Bundesstatistik ist ak-

tuell in der ersten Altersstufe ein leichter Rückgang auf 656 Fälle zu verzeichnen, wäh-

rend sich die Fälle der zweiten Altersstufe um 64,5 % auf 1.305 Fälle gesteigert haben.

Die dritte Altersstufe schlägt mit 1.376 Fällen zu Buche. Insgesamt haben sich die Fall-

zahlen von 1.536 um 117 % auf 3.337 Fälle gesteigert.

In der Stadt Leipzig waren in der Ausgangssituation zum 30. Juni 2017 4.431 Fälle zu

bearbeiten,  2.424 in  der  ersten sowie 2.007 in  der  zweiten Altersstufe.  Zum Stand

15.11.2019 waren es in der ersten Altersstufe 1.616 Fälle, ebenso ein Rückgang. In der

zweiten Altersstufe fällt die Steigerung mit 64,4 % ähnlich stark aus wie im Vogtland-

kreis, während in der dritten Altersstufe 2.719 Fälle neu hinzugekommen sind. Insge-

samt ist der Zuwachs in Leipzig mit 72,3 % auf 7.635 geringer als im Vogtland, wobei

natürlich die Ausgangslage eine andere ist.

Beiden Stellen gemein ist, dass die Fälle mit vermindertem Zahlbetrag wegen Einkom-

mens des Kindes eines vergleichsweise geringe Rolle spielen: Im Vogtland betrifft dies

mit 18 Fällen 0,5 % der Fälle, in Leipzig mit 59 Fällen vergleichbar gering 0,7 % der

Fälle.

85 Anlage B-1.
86 Anlage B-2.
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4.4 Auswertung Umfrage 

Um die Wahrnehmung der Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes unter den Al-

leinerziehenden zu untersuchen, wurde mit GoogleForms® ein Fragenkatalog87 erstellt.

Um betroffene Eltern zu erreichen, wurde ein Weblink in verschiedenen sozialen Medi-

en verbreitet, u. a. in der Facebook-Gruppe „Gut alleinerziehend Gruppe“ mit aktuell

2.813 Mitgliedern, welche von Buchautorin und Bloggerin Silke Wildner gegründet wur-

de. Dort sind alleinerziehende Eltern aus ganz Deutschland versammelt und tauschen

sich über gemeinsame Themen aus. 

An der anonymen Umfrage nahmen 72 Personen aus allen 16 deutschen Bundeslän-

dern teil und hinterließen teilweise sehr ausführlich Kommentare.88

Von den Befragten lebten 54,2 % der Alleinerziehenden in Haushalten mit einem Kind,

36,1 % mit zwei Kindern, 8,3 % mit drei Kindern sowie lediglich 1,4 % mit vier Kindern.

Befragt nach ihrer Einkommenssituation gaben 51,4 % der Eltern an, Einkommen aus

einer mehr als geringfügigen Tätigkeit zu erzielen. Die übrigen Eltern machten vielfälti-

ge Angaben,  wie beispielsweise geringfügige Beschäftigung,  Teilzeittätigkeit,  Selbst-

ständigkeit, Studium mit Nebenjobs, freiberufliche Tätigkeit, Wohngeld, Schüler-Bafög,

Elterngeld, Rente, Pflegegeld, Grundsicherungsleistungen. 

Mit 56,9 % gab die Hälfte der Alleinerziehenden an, keinen Unterhalt vorm anderen El-

ternteil zu erhalten. Ebenso groß ist der Anteil derer, deren Kinder Unterhaltsvorschuss

erhalten. Bei der Frage, ob der Anspruch der Kinder auf Unterhaltsvorschuss durchge-

hend bestand, waren die Antworten sehr unterschiedlich: Bei einem Teil der Kinder war

der Anspruch ununterbrochen. Bei dem anderen Teil wurde er entweder durch die Al-

tersgrenze oder die Höchstbezugsdauer des Unterhaltsvorschussgesetzes in der bis

zum 30. Juni 2017 geltenden Fassung unterbrochen. Eine Mutter gab an, der Anspruch

wäre unterbrochen, da sie dem Vater keine Schulden zumuten wollte.

Den 30,8 % der Befragten, die angaben, ihre finanzielle Lage hätte sich durch die Ge-

währung von Unterhaltsvorschuss verbessert,  stehen 69,2 % gegenüber, die keinen

derartigen Effekt bestätigen können. Die Eltern, die vorher bereits in einer guten finan-

ziellen Lage waren, geben an, nun Geld für die Kinder zurücklegen zu können oder

aber die Arbeitszeit reduzieren zu können um mehr Zeit mit dem Kind verbringen. An-

dere Eltern sind erst mit Unterhaltsvorschuss überhaupt in der Lage die laufenden Kos-

ten zu decken. Bei den Familien, die keine Verbesserung feststellen können wird kriti-

siert, dass die Unterhaltsvorschussleistungen auf Leistungen des Jobcenters oder das

87 Anlage B-3.
88 Anlage B-4.
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Wohngeld angerechnet werden. Insgesamt wird moniert, dass die gezahlten Leistun-

gen zu gering sind, insbesondere im Vergleich zum Mindestunterhalt. Die vollständige

Verrechnung des Kindergeldes steht ebenso in der Kritik wie das Ende des Anspruches

auf Unterhaltsvorschuss mit dem 18. Lebensjahr unabhängig davon, ob das Kind sich

noch in Schule oder Ausbildung befindet.

Dementsprechend werden von den Befragten auch Änderungen der Gesetzeslage ge-

fordert: Unterhaltsvorschuss unabhängig vom Kindergeld, höhere Zahlbeträge, keine

Anrechnung bei anderen Sozialleistungen, bzw. höhere Freibeträge, Anspruch auf Un-

terhaltsvorschuss bis zur Vollendung der Ausbildung auch über das 18. Lebensjahr hin-

aus, Abschaffung der steuerlichen Benachteiligung von Alleinerziehenden gegenüber

verheirateten Eltern.

44



5 Zusammenfassung

In Deutschland lebt mehr als jedes fünfte Kind in Armut. Vor allem Kinder in Haushalten

von Alleinerziehenden sind gefährdet – und das trotz gestiegener Erwerbstätigenquote.

Das bedeutet, dass Arbeit nicht mehr vor Armut schützt. Gut ein Drittel der Alleinerzie-

henden erhalten Leistungen vom Jobcenter, wobei etwa ein Fünftel davon aufstocken-

de Leistungen bezieht, weil das Einkommen aus der Erwerbstätigkeit nicht ausreicht

um den Lebensunterhalt zu decken.

Fraglich war, ob die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz seit Ausweitung

des Gesetzes 2017 tatsächlich an dieser Situation etwas wesentlich ändern können, ob

Unterhaltsvorschuss Kinderarmut reduzieren kann.

Zur Beantwortung dieser Frage wurde zunächst Kinderarmut genauer betrachtet sowie

die Schnittmengen und Wechselwirkungen von Unterhaltsvorschuss und Leistungen

nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch beleuchtet. Das Unterhaltsvorschussgesetz

wirkt sich spätestens seit seiner Ausweitung auf eine Vielzahl von anderen Leistungen

aus. Allerdings wurde zu Prüfung die Gruppe der besonders von Armut bedrohten Kin-

der im Sozialleistungsbezug nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch untersucht.

Die  grundsätzliche  Änderung  des  Unterhaltsvorschussgesetzes  besteht  darin,  dass

Unterhaltsvorschuss nunmehr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ohne Begren-

zung der Bezugsdauer gezahlt werden kann, wobei ab dem zwölften Geburtstag insbe-

sondere im Hinblick auf den Sozialleistungsbezug nach dem Zweiten Buch Sozialge-

setzbuch besondere Voraussetzungen zu beachten sind.

Die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch spielen bei der Prüfung des

Anspruchs auf Unterhaltsvorschuss eine zentrale Rolle. So besteht der Anspruch nach

dem zwölften Lebensjahr nur dann, wenn kein Leistungsbezug besteht oder die Hilfe-

bedürftigkeit des Kindes durch Gewährung von Unterhaltsvorschuss vermieden werden

kann. In der dritten Variante kommt es auf ein Einkommen des Elternteils in Höhe von

mindestens 600,00 Euro brutto an. Umgekehrt wird der Unterhaltsvorschuss bei der

Leistungsrechnung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch als vorrangige Leistung

berücksichtigt.

Anhand der Beispiele war festzustellen, dass eine wesentliche Verbesserung der finan-

ziellen Situation lediglich eintritt  für Ein-Eltern-Haushalte, die bereits vor dem Unter-

haltsvorschuss nicht auf Sozialleistungen angewiesen werden waren. Für die meisten

Familien im Sozialleistungsbezug bewirkt der Unterhaltsvorschuss nur eine Verteilung

der Mittel zu Bedarfsdeckung – unterm Strich steht den Familien nicht mehr Geld zur
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Verfügung. Dem Unterhaltsvorschuss kann hier allenfalls die Rolle als Motivationshilfe

zukommen. Der Bedarf, der durch Leistungen des Jobcenters gedeckt wird, sinkt in der

Regel, so dass dies unter Umständen ein Anreiz sein kann, eine bestehende Teilzeittä-

tigkeit auszuweiten oder aber überhaupt eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Der Be-

trag, der erwirtschaftet werden muss, um nicht mehr von Sozialleistungen abhängig zu

sein, ist in der Regel durch die Gewährung von Unterhaltsvorschuss deutlich geringer.

Aber in der aktuellen Fassung ist Unterhaltsvorschuss nicht in der Lage Kinderarmut

wesentlich zu verringern,  solange die Anrechnung der Leistung nicht  geändert  wird

oder aber die volle Berücksichtigung des Kindergeldes nicht  abgeschafft  wird.  Dies

deckt sich auch mit den Erkenntnissen aus der Umfrage.

Um Kinderarmut wirksam zu bekämpfen, müsste das gesamte System der familienför-

dernden Leistungen überarbeitet werden. Insbesondere die gegenseitige Anrechnung

führt die Leistungen jeweils am eigentlichen Zweck vorbei, zumal die Vielzahl der ver-

schiedenen Leistungen zu unübersichtlich für Betroffene und Berechtigte ist.

Eine mögliche Lösung könnte im Konzept der Kindergrundsicherung liegen. Dabei soll-

te besonderes Augenmerk auf die Überprüfung der Definition des Kinderexistenzmini-

mums gelegt werden. Würde dieses auf einen Betrag angehoben, welcher Kindern ne-

ben der Sicherung des Lebensunterhaltes eine gleichberechtigte Teilhabe am soziokul-

turellen Leben und an Bildung ermöglicht, würde sich dies ebenso auf den Unterhalt

nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch und dementsprechend auch auf den Unterhalts-

vorschuss auswirken. Allerdings bietet das Konzept der Kindergrundsicherung den Vor-

teil einer Bündelung von Leistungen und dementsprechend auch einer Bündelung von

Verwaltungsressourcen.

Unterhaltsvorschuss ist kein Heilmittel gegen Kinderarmut, aber er kann ein Baustein

sein.
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Thesen

1. Unterhaltsvorschuss allein ist in der derzeitigen Ausgestaltung nicht in der Lage

Kinderarmut wirksam zu reduzieren.

2. Ausnahmslos effizient ist Unterhaltsvorschuss lediglich für Familien, die gene-

rell nicht von Sozialleistungen abhängig sind.

3. Für Familien im Sozialleistungsbezug bewirkt Unterhaltsvorschuss nicht mehr

als eine Umverteilung der Mittel zur Deckung des Lebensunterhaltes.

4. Unterhaltsvorschuss schafft allenfalls einen Anreiz bestehende Arbeitstätigkeit

auszuweiten oder aber überhaupt erst aufzunehmen.

5. Die armutsreduzierende Wirkung von Unterhaltsvorschuss könnte durch Über-

arbeitung der Anrechnungsvorschriften vergrößert werden.

6. Ein möglicher Lösungsansatz könnte in der Schaffung der Kindergrundsiche-

rung liegen, die neben den familienfördernden Leistungen auch die behördli-

chen Kapazitäten bündelt.
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B-4 Umfrage – Antworten 

auszugsweise, Schreibweise aus Original übernommen

Gründe, warum der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss nicht durchgängig war 
(Auswahl):

• Weil das Gesetz erst später kam auch nach den 12 .Lebens Jahr zu zahlen

• Nein, bis 2016, also 72 Monate und dann wieder 2017 als die neue 
gesetzesgrundlage zum untethaltsvorschuss wirksam wurde

• Nein, Altersgrenze war erreicht.

• Nein, Altersgrenze erreicht.

• Gesundheitliche Probleme nach der Geburt

• Nein, wollte dem Vater keine Schulden zumuten

• ja. Am Anfang hat mir das Sozialamt 300 Euro Unterhalt angerechnet, obwohl 
der Vater nicht bezahlte. Ich musste nachweisen, dass er nicht bezahlt. Das 
war sehr schwierig. Erst als ich Unterhalt bekam wurde nur die Summe des 
Unterhalts angerechnet. Das Zuviel angerechnete Geld habe ich nicht 
wiederbekommen. Das Amt wollte vom Vater schriftlich haben, dass er nicht 
zahlt, sonst glauben sie mir nicht. Dabei muss man ja all seine Kontoauszüge 
zeigen. Warum sollte der Vater so etwas tun. Hat er natürlich nicht. 

Warum hat sich die finanzielle Situation nicht geändert (Auswahl)?

• Deutlich weniger als Unterhalt vom Vater sein würde, Kindergeld wird zu 100% 
abgezogen. Jede Kindergelderhöhung wird umgehend vom 
Unterhaltsvorschuss abgezogen. 

• Wir ja bei Alg2 mit angerechnet 

• Uvg geringer als unterhaltsanspruch, Kindergeld wird nicht wie beim Unterhalt 
zu 50% angerechnet, sondern zu 100%

• Keine berbesserungg weil der Unterhaltsvorschuss minmal ist zum normalen 
Unterhalt und ich somit mehr arbeiten gehen muss weniger zeit für die Kinder 
habe 

• Nur minimal. Da die Kosten für die Kita gestiegen sind, Kleidung, Hobbys

• Meine finanzielle Lage ist auch ohne Unterhaltsvorschuss gut. Aber wenn ich 
mehr bekommen würde, bräuchte ich weniger zu arbeiten. Wäre mehr Zeit mit 
dem Kind. 

• Ich könnte sonst die monatlichen Kosten nicht tragen 

• Zum Glück verdiene ich recht gut. So kann ich 2/3 des uhv zurücklegen. Das 
Geld nehmen ich dann für größere Anschaffungen mein Kind betreffend,die 
kommen werden, ( zb Führerschein, Klassenfahrten, ain Ausbildung usw.) , 
sodass ich dann nicht in einen finanziellen Engpass kommen muss
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• Ich habe vor 2015 den Mindestunterhalt vom Kindsvater bekommen. Als der 
nicht mehr gezahlt hat, habe ich UV beantragt und bekommen. Der liegt 
allerdings unter dem Mindestunterhaltssatz, da das Kindergeld zur Hälfte 
abgezogen wird. Insofern bekommt man nie den vollen Mindestunterhaltssatz. 

• Weil es beim Wohngeld wieder angerechnet wird und dann dort wieder weniger 
gezahlt wird

• Die Verbesserung trat erst nach Beendigung meiner Umschulung und 
Übernahme des Praktikumsbetriebs und nun Vollzeittätigkeit ein.

• Ist leider zu wenig 

• deckt nur ein minimum ab

• Freiberufliche Aufstocker haben keinen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss!

• Zu wenig Einkommen, trotz gutem Job. Telzeit aufgrund von Fahrweg. 

• Es ist eine Ergänzung, aber auch nur weil die Leistung nicht verrechnet wird 
wie beim ALG II und meine Einkommenssituation insgesamt gut ist 

• Etwas mehr Geld zur Verfügung 

• Ein weiteres Zimmer hebt die Miete enorm. Ab 2 oder 3 brauch ein Kind schon 
einiges gerade wenn Kindergarten los geht.

• Nicht beantragt, Stressvermeidung

• Bis vor Kurzem ALG2, alles angerechnet 

• Kinder müssten sonst vom Amt leben 

• Weil 202€ pro Kind nicht ausreichen um alle Dinge wie Schule, Vereine usw zu 
finanzieren. 

• Um so größer die Kinder desto mehr Ansprüche und Ansprüche der Schulen 

• Wird als Einkommen mit Kindergeld aufgerechnet

• Meine erste Tochter ist 18, da gibt es nichts, trotz Schulausbildung. Da schaut 
man dann in die Röhre wenn man kein Hartz 4 bekommt, sondern sein Geld 
selber verdient.

• Kaum spürbar, da es lediglich 150 Euro sind

• Ein paar Euro mehr entlasten

• Weil es angerechnet wird an Hartz4

• 200€ mehr mtl. haben oder nicht haben

• Uhv wird angerechnet beim aufstocken. Harz 4

• Jein, es ist besser als nichts, denn der Vater kann nicht zahlen

• Zu wenig

• Als ich noch Hartz 4 Aufstocker war, änderte sich nichts an der finanziellen 
Lage, da der Unterhaltsvorschuss angerechnet wird. Erst als ich mit meiner 
Ausbildung fertig war, und damit kein Aufstocker mehr war (21. Januar 2019) 
habe ich den Unterhaltsvorschuss zusätzlich.
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Was müsste sich ändern (Auswahl)?

• Unterhaltsvorschuss und Kindergeld dürfen nicht miteinander verrechnet 
werden! 

• Das es nicht mitangerechnet wird

• Kindergeldanrechnung zu 50%

• Die nichtzahlenenden Elternteile müssten viel häufiger und genauer geprüft 
werden damit sie ihren Zahlungen nachkommen das ist nicht Aufgabe des 
Staates wer kinder machen kann muss auch dafüe aufkomme und wenn sie zu 
faul zum arbeiten sind Kürzung der Bezüge ganz einfach 

• Mehr unterhaltsvorschuss sollte gezahlt werden 

• Uvg auch dann wenn man einen neuen partner heiratet!

• UHVS dürfte nicht mit Kindergeld gegengerechnet werden, gerechte Kosten für 
Kita (keine unterschiede mehr bei gleicher Betreuung)

• Müsste der Düsseldorfer Tabelle angepasst werden, zu dem "wahren" Unterhalt

• Mehr verantwortungsbewusste Männer, weniger Klischees in Bezug auf 
Alleinerziehende, Abschaffung des "Hausfrauen Modells" (Ehegattensplitting). 
Gleichberechtigung von allen Familienformen. 

• Kindergeld nicht anrechnen als ,Unterhalt, und einen Teil frei haben

• UHV müsste mehr sein.

• Es müsste der volle Mindstunterhaltssatz als UV gezhalt werden und 
Alleinerziehende müssen steuerlich wie eine Familie behandelt werden. Im 
Steuersystem liegt eine große Ungerechtigkeit. Da durch das Ehegattensplitting
vor allem verehiratete Paar - mit und ohne Kinder - steuerlich besser gestellt 
werden. Alleinerziehende werden - bis auf einen kleinen Kinderfreibetrag - wie 
Singles versteuert.

• Das alleinerziehende die einer Arbeit nachgehen und alles versuchen nicht von 
Hartz 4 abhängig zu werden mehr unterstützt werden. Was wir auf der einen 
Seite mehr bekommen, wird auf der anderen seite wieder angerechnet und 
abgezogen.

• Zuallererst sollte nicht das komplette Kindergeld auf den Unterhaltsvorschuss 
angerechnet werden. Zahlt der andere Elternteil, wird auch nur das hälftige 
Kindergeld zur Berechnung herangezogen. Im nächsten Schritt sollte man 
diesen Mehrbetrag bei einer Anrechnung durch Behörden freistellen. (Wobei wir
in Berlin derzeit kaum Grund zur Klage haben.)

• Eltern die nicht bei ihren Kindern leben müssen viel mehr Unterhalt zahlen als 
die Düsseldorfer Tabelle. Es reicht vorne und hinten nicht. 

• mehr entlastung statt bezuschussung

• Lobby für Alleinerziehende!!!!

• UV müsste höher sein. Mind wie DD Tabelle geringstes Einkommen

• Keine Kopplung ans Kindeegeld

• Das Vorschussgeld an die Düsseldorfer Tabelle anpassen
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• Kisten sind zu intensiv 

• Dass UHV nicht auf öffentliche Leistungen angerechnet wird Dass UHV auch 
genehmigt wird wenn man den Vater nicht preisgeben möchte oder kann, da es
ein Recht des Kindes ist

• Kindergeld nicht mehr anrechnen mein Vorschuss 

• Komplette (finanzielle)Gleichstellung von Kindern von Alleinerziehenden, bspw. 
in Form einer Kindergrundsicherung. Keine Anrechnung von UVG, Kindergeld, 
Elterngeld auf Hartz IV, Erhöhung des UVG auf Minimum Düsseldorfer Tabelle

• Mehr Unterhaltsvorschuss

• Nicht mehr anrechnen

• Es wäre schonmal schön wenn die Kindergeld Erhöhung auch den Kindern zu 
gute kommt und nicht gleich wieder beim Unterhaltsvorschuss abgezogen wird 

• Der Unterhaltsvorschuss sollte dem Mindestunterhalt angeglichen werden, das 
Kindergeld sollte nicht hälftig dem Erzeuger angerechnet werden wenn er 
überhaupt keinen Kontakt zu den Kinder hat und nur nicht bezahlt weil er keine 
lust hat. Die Erhöhung vom Kindergeld wurde auch angerechnet, dort wo es 
ankommen sollte, kommt es also nicht an. Von der Erhöhung habe ich im 
Endeffekt 0€

• Ich bekomme keinen unterhaltsvorschuss weil meine Tochter bei ihrem Vater 
lebt. Er hat(te?) jedoch ca 7000€ netto und ich 1000€ nach der Trennung. Ich 
habe zwar einen uh Titel aber er zahlt nicht und die Pfändung hat nichts 
bewirkt. 

• Frauen die Erziehung der Kinder u.a wegen wenig Chancen wieder ins Büro zu 
kommen sollten mehr gefördert werden

• Ich bin schon dankbar, dass es UHV gibt, keine Kapazität um über Träme 
nachzudenken

• UHV solange das Kind in Ausbildung ist, unabhängig vom Alter. Hartz 4 Kinder 
bekommen bis 25 bei ihren Eltern Unterstützung.

• Das Kindergeld wird komplett angerechnet, während bei Ex- Partnern, wo der 
andere Elternteil Unterhalt zahlt, lediglich das halbe Kindergeld angerechnet 
wird. So werden Alleinerziehende, deren Ex- Partner nicht zahlt, zusätzlich 
belastet. Des Weiteren ist die zeitliche Beschränkung des Unterhaltsvorschuss 
auf 12 Jahre eine Ungleichbehandlung, da andere Kinder, für die der Vater 
Unterhalt zahlt, deutlich länger Anspruch auf Unterhalt haben. 

• Keine Anrechnung von Kindergeld auf Unterhaltvorschuss

• Man müsste mehr behalten dürfen. Es sollte nicht alles überall abgezogen 
werden

• Dürfte bei Empfängern soz. Leistungen nicht angerechnet werden!

• Die Anrechnung, als Einkommen beim Kind. 

• Männer müssen mehr überprüft/kontrolliert werden, damit Mütter Unterhält 
bekommen. 

• Höherer Satz 
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• Bei den Sozialleistungen werden Kindergeld und Unterhaltsvorschuss als 
Einnahmen der Kinder verbucht. Dadurch erhalten die Kinder so gut wie keine 
Sozialleistungen. Das ist sehr belastend. Mir ist klar, dass es auch Fälle gibt, in 
denen die Eltern Kinder bekommen, um nicht arbeiten gehen zu müssen. Als 
Aufstocker arbeitet man jedoch und wird mit denen, die nicht arbeiten komplett 
gleichgesetzt. Da sollte sich doch etwas ändern. Der Unterhaltsvorschuss wird 
für Kinder gezahlt, deren Väter keinen Unterhalt zahlen. Mir sagte die Dame 
vom Jungendamt (und sie fragt jedes Jahr erneut nach), dass wenn ich einen 
Partner hätte (laut Gesetz meine ich wenn man heiratet), würde ich kein 
Unterhaltsvorschuss mehr erhalten. Da stellt sich mir die Frage: Müssen dann 
alle Väter keinen Unterhalt für ihre Kinder mehr zahlen, wenn die Frau einen 
neuen Partner hat? Ich denke nicht. Der Unterhalt ist doch für die Kinder, da 
ändert sich doch nichts. Der neue Partner ist doch nicht der Vater! Der Vater hat
doch auch immer noch Verantwortung, auch wenn die Frau einen neuen 
Partner hat. Für Alleinerziehende mit Verantwortungslosen Vater bedeutet dass,
besser alleine bleiben - kein neuer Partner. Der Vater dagegen kann eine neue 
Familie haben. Das empfinde ich als ungerecht.

Weitere Anregungen:

• Anlaufstellen für Alleinerziehende, Hilfen, Unterstützung 

• Durch all die bekannten Probleme leiden die Kinder. Ich habe 2 Job's um uns 
gerade so über Wasser halten zu können. Meine Kinder müssen so selbständig
sein. Immer höre ich wie stolz ich darauf sein kann, ich wünsche mir aber sie 
müssten es nicht sein 

• Unterhaltspreller sollten viel schärfer verfolgt werden!

• Alleinerziehende finanziell zu stärken sollte ein politisches Thema sein

• Ein höherer Unterhaltsvorschuss in der tatsächlichen Höhe wäre besser, auch 
für die Eltern die keine Sozialleistungen beziehen. Nicht jeder ohne Hartzs 4 hat
automatisch viel Geld. 

• Eine Beteiligung an den Kita-Gebühren wäre hilfreich. Ich liege nur ein paar 
Euro über der Einkommensgrenze und erhalte somit gar keine Unterstützung. 
Ich fänd es gerecht, wenn in solchen Grenzfällen trotzdem eine Unterstützung 
gewährt würde und z.b. lediglich der überschreitende Betrag bei der Hilfe 
abgezogen werden würde, da für die Familien oft jeder Euro hilfreich sein kann.
Des Weiteren bin ich für eine Ausstellung einer Ermäßigungskarte für 
öffentliche Einrichtungen etc. Überall gibt es Rabatte beim Eintritt für Familien. 
Ich zähle ohne den entsprechenden Mann jedoch nicht als Familie und erhalte 
keinen Rabatt. Dies ist in meinen Augen ein Unding, denn gerade solche 
Familien würden sehr davon profitieren und hätten die Möglichkeit, ihren 
Kindern evtl. öfter mal etwas Unterhaltung in Schwimmbad, Museum, Kino, Zoo
und Co. zu bieten. Kinder alleinerziehender Eltern müssen oft zurück stecken, 
da es sich die Eltern schlichtweg nicht leisten können. 
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